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Erster Abschnitt Wahlrecht, Wählbarkeit, Erwerb und Verlust des Sitzes 
§ 1 Wahlrecht 

(1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Tage der Wahl  
1. zum Abgeordnetenhaus das 18. Lebensjahr vollendet haben und zu den Bezirksverordnetenversammlungen das 16. Lebensjahr vollendet haben,  
2. seit mindestens drei Monaten ununterbrochen in Berlin ihren Wohnsitz haben, 
3. nicht nach § 2 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

(2) Als Wohnsitz im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 gilt die nach den Vorschrif-ten des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 2. Februar 2016 (BGBl. I S. 130) geändert worden ist, angemeldete Wohnung, bei mehreren Wohnungen die im Meldere-gister verzeichnete Hauptwohnung. Für Personen, die unter keiner Anschrift im Melderegister verzeichnet sind, gilt als Wohnsitz der tatsächliche Aufenthaltsort. 
(3) Für Gefangene und für Personen, die auf Grund Gerichtsentscheids zum Vollzug einer mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung untergebracht sind, gilt als Wohnsitz im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 die Anstalt auch in den Fällen, in denen die Gefangenen weder in der Anstalt noch unter einer anderen Anschrift gemeldet sind. 

§ 2 Ausschluss vom Wahlrecht 
Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge eines Gerichtsentscheids das Wahlrecht nicht besitzt. 

§ 3 Ausübung des Wahlrechts 
(1) Die Wahlberechtigten müssen im Wahlverzeichnis ihres Bezirks eingetra-gen sein oder einen Wahlschein besitzen. Grundlage für das Wahlverzeichnis ist das Melderegister. Für Wahlberechtigte nach § 1 Abs. 3, die weder in der An-stalt noch unter einer anderen Anschrift gemeldet sind, wird ein besonderes Wahlverzeichnis angelegt. 
(2) Personen, die unter keiner Anschrift im Melderegister verzeichnet sind, werden auf Antrag in das Wahlverzeichnis des Bezirks eingetragen, in dem sie am 35. Tag vor der Wahl übernachtet haben, wenn sie sich in den letzten drei Monaten vor der Wahl überwiegend in Berlin aufgehalten haben und die übrigen Erfordernisse des Wahlrechts erfüllt sind. Der überwiegende Aufenthalt im 

Erster Abschnitt
Wahlrecht, Wählbarkeit, Erwerb und Verlust des Sitzes

Q 1
Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 desGrundgesetzes, die am Tage der Wahl
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Wahlgebiet ist glaubhaft zu machen. Dazu können die Bezirkswahlämter eine Versicherung an Eides statt entgegennehmen. 
(3) Die Wahlberechtigten können ihr Wahlrecht nur persönlich ausüben. 
(4) Wer im Wahlverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahl-schein. 
(5) Wer nicht im Wahlverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein, wenn dies zur nachträglichen Vervollständigung des Wahlver-zeichnisses erforderlich ist. 
(6) Der Wahlschein berechtigt zur Teilnahme an der Wahl durch 

1. Briefwahl oder 
2. Stimmabgabe in dem Wahlkreis des Wohnsitzes. 

(7) Alles Nähere über das Wahlverzeichnis, den Eintragungsantrag sowie die Frist und den Nachweis der Wahlvoraussetzungen, die Ausgabe von Wahlschei-nen und die Durchführung der Briefwahl wird in der Landeswahlordnung gere-gelt. In der Landeswahlordnung kann auch bestimmt werden, dass bei einem Umzug innerhalb des Wahlgebietes während einer bestimmten Frist vor der Wahl die Eintragung in das Wahlverzeichnis des bisherigen Wohnsitzes erfol-gen muss. 
(8) Die Stimmen der Wahlberechtigten, die an der Briefwahl teilgenommen haben, werden nicht dadurch ungültig, dass sie vor dem oder am Wahltag ster-ben oder die Voraussetzungen ihres Wahlrechts verloren haben. 

§ 4 Wählbarkeit 
(1) Zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen sind alle Wahlberechtigten wählbar, die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
(2) Nicht wählbar ist, 

1. wer nach § 2 vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, 
2. wer infolge Gerichtsentscheids die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Be-kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 

§ 5 Erwerb des Sitzes 
(1) Der Landeswahlleiter benachrichtigt die in das Abgeordnetenhaus gewähl-ten Personen, der zuständige Bezirkswahlleiter benachrichtigt die in die Be-zirksverordnetenversammlung gewählten Personen. Nach dem ersten Zusam-mentritt des Abgeordnetenhauses erfolgt die Benachrichtigung durch die Senats-verwaltung für Inneres, nach dem ersten Zusammentritt der Bezirksverordneten-versammlung durch das für Wahlen zuständige Amt des Bezirksamtes. 
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ä 4
Wählbarkeit

(l) Zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungensind alle Wahlberechtigten wählbar, die am Tage der Wahl das l8. Lebensjahrvollendet haben.
(2) Nicht wählbar ist,

l. wer nach ä 2 vom Wahlrecht ausgeschlossen ist,
2. wer infolge Gerichtsentscheids die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Be-kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

QS
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(2) Die Gewählten erwerben die Mitgliedschaft vorbehaltlich der Regelungen des Absatzes 3 mit dem Eingang der auf die Benachrichtigung hin form- und fristgerechten Annahmeerklärung, jedoch nicht vor Ablauf der Wahlperiode des letzten Abgeordnetenhauses (§ 7 Abs. 3). 
(3) Gibt eine gewählte Person bis zum Ablauf der Frist keine oder keine formgerechte Erklärung ab, so gilt die Wahl zu diesem Zeitpunkt als angenom-men. Satz 1 gilt nicht für Gewählte, die den nach § 26 Abs. 2 und 5 erforderli-chen Nachweis erbringen müssen; wird von ihnen dieser Nachweis nicht oder nicht fristgerecht erbracht, so gilt die Wahl als nicht angenommen. 

§ 6 Verlust des Sitzes 
(1) Abgeordnete und Bezirksverordnete verlieren ihren Sitz 

1. durch Verzicht, 
2. durch Verlegung des Wohnsitzes (§ 1 Abs. 2) in ein Gebiet außerhalb von Berlin, 
3. durch Wegfall einer Voraussetzung ihrer jederzeitigen Wählbarkeit, 
4. durch Ungültigkeitserklärung der Wahl oder sonstiges Ausscheiden im Wahlprüfungsverfahren, 
5. durch Neufeststellung des Wahlergebnisses, 
5a. durch Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Partei oder der Teilorgani-sation einer Partei, der sie angehören, durch das Bundesverfassungsgericht nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes (§ 6a)1, 
6. durch Unanfechtbarkeit des Verbots der Wahlberechtigtengemeinschaft, sofern ein Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung dieser Wahlberech-tigtengemeinschaft zwischen dem Erlass der Verbotsverfügung (§ 3 des Ver-einsgesetzes) und der Unanfechtbarkeit des Verbots (§ 7 des Vereinsgeset-zes) angehört hat, 
7. als Bezirksverordnete durch Annahme der Wahl zum Abgeordnetenhaus, 
8. als Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung, wenn nachträglich eine der Voraussetzungen des § 26 Abs. 4 eintritt, 
9. als Mitglied des Abgeordnetenhauses, wenn nachträglich eine der Voraus-setzungen des § 26 Abs. 2 bekannt wird oder eintritt. 

(2) Der Verzicht ist schriftlich dem zuständigen Wahlleiter, nach dem ersten Zusammentreten des Abgeordnetenhauses oder der Bezirksverordnetenver-sammlung dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses oder dem Bezirksverord-netenvorsteher zu erklären; er darf keine Bedingungen enthalten und kann nicht widerrufen werden. 
(3) Über den Verlust des Sitzes nach Absatz 1 wird entschieden 

1. im Falle der Nummer 1 durch den Präsidenten des Abgeordnetenhauses oder den Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung, 

(2) Die Gewählten erwerben die Mitgliedschaft vorbehaltlich der Regelungendes Absatzes 3 mit dem Eingang der auf die Benachrichtigung hin form- undfristgerechten Annahmeerklärung, jedoch nicht vor Ablauf der Wahlperiode desletzten Abgeordnetenhauses (Q 7 Abs. 3).
(3) Gibt eine gewählte Person bis zum Ablauf der Frist keine oder keineformgerechte Erklärung ab, so gilt die Wahl zu diesem Zeitpunkt als angenom-men. Satz l gilt nicht fiir Gewählte, die den nach Q 26 Abs. 2 und 5 erforderli-chen Nachweis erbringen müssen; wird von ihnen dieser Nachweis nicht odernicht fristgerecht erbracht, so gilt die Wahl als nicht angenommen.

Q6
Verlust des Sitzes

(l) Abgeordnete und Bezirksverordnete verlieren ihren Sitz
l. durch Verzicht,
2. durch Verlegung des Wohnsitzes (Q l Abs. 2) in ein Gebiet außerhalb vonBerlin,
3. durch Wegfall einer Voraussetzung ihrer jederzeitigen Wählbarkeit,
4. durch Ungültigkeitserklärung der Wahl oder sonstiges Ausscheiden imWahlprüfungsverfahren,
5. durch Neufeststellung des Wahlergebnisses,
5a. durch Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Partei oder der Teilorgani-sation einer Partei, der sie angehören, durch das Bundesverfassungsgerichtnach Artikel 2l Absatz 2 des Grundgesetzes (Q 6a)1,
6. durch Unanfechtbarkeit des Verbots der Wahlberechtigtengemeinschaft,sofern ein Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung dieser Wahlberech-tigtengemeinschaft zwischen dem Erlass der Verbotsverfiigung (Q 3 des Ver-einsgesetzes) und der Unanfechtbarkeit des Verbots (Q 7 des Vereinsgeset-zes) angehört hat,
7. als Bezirksverordnete durch Annahme der Wahl zum Abgeordnetenhaus,
8. als Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung, wenn nachträglich eineder Voraussetzungen des Q 26 Abs. 4 eintritt,
9. als Mitglied des Abgeordnetenhauses, wenn nachträglich eine der Voraus-setzungen des Q 26 Abs. 2 bekannt wird oder eintritt.

(2) Der Verzicht ist schriftlich dem zuständigen Wahlleiter, nach dem erstenZusammentreten des Abgeordnetenhauses oder der Bezirksverordnetenver-sammlung dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses oder dem Bezirksverord-netenvorsteher zu erklären; er darf keine Bedingungen enthalten und kann nichtwiderrufen werden.
(3) Über den Verlust des Sitzes nach Absatz l wird entschieden

l. im Falle der Nummer l durch den Präsidenten des Abgeordnetenhauses oderden Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung‚
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2. in den Fällen der Nummern 2, 3, 5a und 9 durch Beschluss des Präsidiums des Abgeordnetenhauses oder des Vorstandes der Bezirksverordnetenver-sammlung, 
3. im Falle der Nummer 4 im Wahlprüfungsverfahren, 
4. im Falle der Nummer 5 durch den Landeswahlausschuss für das Ergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus, durch den Bezirkswahlausschuss für das Er-gebnis der Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung, 
5. in den Fällen der Nummern 6 bis 8 durch Beschluss des Vorstandes der Bezirksverordnetenversammlung. 

§ 6a Folgen eines Parteiverbots 
(1) Abgeordnete und Bezirksverordnete verlieren ihren Sitz im Abgeordne-tenhaus oder in der Bezirksverordnetenversammlung nach § 6 Absatz 1 Nummer 5a, sofern sie der für verfassungswidrig erklärten Partei oder Teilorganisation zu einem Zeitpunkt zwischen der Antragstellung (§ 43 des Bundesverfassungsge-richtsgesetzes)1 und der Verkündung der Entscheidung (§ 46 des Bundesverfas-sungsgerichtsgesetzes) angehört haben. 
(2) Soweit Abgeordnete, die nach § 6 Absatz 1 Nummer 5a ihren Sitz verlo-ren haben, aus einem Wahlkreisvorschlag gewählt wurden, wird die Wahl in diesen Wahlkreisen in entsprechender Anwendung des § 20 Absatz 2 und 3 wiederholt. Hierbei dürfen die Abgeordneten, die ihren Sitz verloren haben, nicht als Bewerber antreten. Soweit Abgeordnete, die nach § 6 Absatz 1 Num-mer 5a ihren Sitz verloren haben, aus einer Bezirks- oder Landesliste gewählt wurden, bleiben die Sitze unbesetzt. Die Sätze 1 und 3 gelten nicht, wenn die ausgeschiedenen Abgeordneten auf einem Wahlvorschlag einer nicht für verfas-sungswidrig erklärten Partei gewählt wurden; in diesem Fall werden die Sitze in entsprechender Anwendung des § 14 Absatz 4 nachbesetzt. 
(3) Soweit Bezirksverordnete nach § 6 Absatz 1 Nummer 5a ihren Sitz verlo-ren haben, bleiben die Sitze unbesetzt; die gesetzliche Mitgliederzahl der Be-zirksverordnetenversammlung verringert sich für die Wahlperiode entsprechend. Dies gilt nicht, wenn die ausgeschiedenen Bezirksverordneten aus einem Be-zirkswahlvorschlag einer nicht für verfassungswidrig erklärten Partei gewählt wurden; in diesem Fall werden die Sitze in entsprechender Anwendung des § 24 nachbesetzt. 

                                                 1 § 6 Absatz 1 Nummer 5a und § 6a finden für Verfahren über Anträge auf Feststellung der Verfassungswidrig-keit einer Partei oder einer Teilorganisation einer Partei, die am 1. Mai 2016 bereits beim Bundesverfassungsge-richt anhängig sind, mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle der Antragstellung (§ 43 des Bundesverfas-sungsgerichtsgesetzes) der 1. Mai 2016 tritt (vgl. Artikel 3 des Gesetzes vom 21. April 2016, GVBl. S. 221). 

2. in den Fällen der Nummern 2, 3, 5a und 9 durch Beschluss des Präsidiumsdes Abgeordnetenhauses oder des Vorstandes der Bezirksverordnetenver-sammlung,
3. im Falle der Nummer 4 im Wahlprüfungsverfahren,
4. im Falle der Nummer 5 durch den Landeswahlausschuss für das Ergebnis derWahl zum Abgeordnetenhaus, durch den Bezirkswahlausschuss fiir das Er-gebnis der Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung,
5. in den Fällen der Nummern 6 bis 8 durch Beschluss des Vorstandes derBezirksverordnetenversammlung.

ä 6aFolgen eines Parteiverbots
(1) Abgeordnete und Bezirksverordnete verlieren ihren Sitz im Abgeordne-tenhaus oder in der Bezirksverordnetenversammlung nach ä 6 Absatz l Nummer5a, sofern sie der für verfassungswidrig erklärten Partei oder Teilorganisation zueinem Zeitpunkt zwischen der Antragstellung (ä 43 des Bundesverfassungsge-richtsgesetzes)1 und der Verkündung der Entscheidung (Q 46 des Bundesverfas-sungsgerichtsgesetzes) angehört haben.
(2) Soweit Abgeordnete, die nach Q 6 Absatz l Nummer 5a ihren Sitz verlo-ren haben, aus einem Wahlkreisvorschlag gewählt wurden, wird die Wahl indiesen Wahlkreisen in entsprechender Anwendung des 5 20 Absatz 2 und 3wiederholt. Hierbei dürfen die Abgeordneten, die ihren Sitz verloren haben,nicht als Bewerber antreten. Soweit Abgeordnete, die nach ä 6 Absatz 1 Num-mer 5a ihren Sitz verloren haben, aus einer Bezirks- oder Landesliste gewähltwurden, bleiben die Sitze unbesetzt. Die Sätze 1 und 3 gelten nicht, wenn dieausgeschiedenen Abgeordneten auf einem Wahlvorschlag einer nicht für verfas-sungswidrig erklärten Partei gewählt wurden; in diesem Fall werden die Sitze inentsprechender Anwendung des 5 l4 Absatz 4 nachbesetzt.
(3) Soweit Bezirksverordnete nach ä 6 Absatz l Nummer 5a ihren Sitz verlo-ren haben, bleiben die Sitze unbesetzt; die gesetzliche Mitgliederzahl der Be-zirksverordnetenversammlung verringert sich für die Wahlperiode entsprechend.Dies gilt nicht, wenn die ausgeschiedenen Bezirksverordneten aus einem Be-zirkswahlvorschlag einer nicht für verfassungswidrig erklärten Partei gewähltwurden; in diesem Fall werden die Sitze in entsprechender Anwendung des Q 24nachbesetzt.

1 ä 6 Absatz l Nummer 5a und ä 6a finden fiir Verfahren über Anträge auf Feststellung der Verfassungswidrig—keit einer Partei oder einer Teilorganisation einer Partei, die am l. Mai 2016 bereits beim Bundesverfassungsge-richt anhängig sind, mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle der Antragstellung (ä 43 des Bundesverfas-sungsgerichtsgesetzes) der 1. Mai 2016 tritt (vgl. Artikel 3 des Gesetzes vom 21. April 2016, GVBl. S. 221).
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Zweiter Abschnitt Wahl zum Abgeordnetenhaus 
§ 7 Grundsätze der Wahl 

(1) Das Abgeordnetenhaus wird auf Grund allgemeiner, freier, gleicher, ge-heimer und direkter Wahl auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
(2) Das Abgeordnetenhaus besteht aus mindestens 130 Abgeordneten, von denen 78 nach den Grundsätzen der relativen Mehrheitswahl und die übrigen aus Listen gewählt werden. 
(3) Die Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt des neugewählten Abge-ordnetenhauses. 

§ 8 (aufgehoben) 
§ 9 Wahlkreise und Wahlkreisverbände 

(1) Das Wahlgebiet wird für die Wahl zum Abgeordnetenhaus in 78 Wahl-kreise eingeteilt. Die Wahlkreise eines Bezirks bilden einen Wahlkreisverband. 
(2) Die Zahl der Wahlkreise, die in jedem Wahlkreisverband zu bilden sind, legt der Senat fest; sie ist so zu bestimmen, dass auf alle Wahlkreise im Wahl-gebiet eine möglichst gleich große Anzahl von Deutschen entfällt. 
(3) Der Senat stellt vor jeder Wahl die jedem Wahlkreisverband zustehende Zahl der Wahlkreise fest und macht diese Feststellung spätestens 44 Monate nach Beginn der Wahlperiode im Amtsblatt für Berlin bekannt. 
(4) Die örtliche Abgrenzung der Wahlkreise wird von den Bezirken spätestens 47 Monate nach Beginn der Wahlperiode vorgenommen und im Amtsblatt für Berlin bekannt gegeben. Die Wahlkreise innerhalb eines Wahlkreisverbandes sollen eine etwa gleich große Zahl von Deutschen haben. 
(5) Bei einer vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode gilt die Wahlkreis-einteilung der letzten Wahl. 

§ 10 Wahlvorschläge 
(1) Wahlkreisvorschläge können von Parteien und von einzelnen Wahl-berechtigten eingereicht werden. Bezirkslisten in den Wahlkreisverbänden oder eine Landesliste im Wahlgebiet können nur Parteien im Sinne des Parteiengeset-zes in der Fassung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149) einreichen. Parteien, die vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden sind, können keine Wahlvorschläge einreichen. 

Zweiter AbschnittWahl zum Abgeordnetenhaus
Q 7

Grundsätze der Wahl
(l) Das Abgeordnetenhaus wird auf Grund allgemeiner, freier, gleicher, ge-heimer und direkter Wahl auf die Dauer von fiinf Jahren gewählt.
(2) Das Abgeordnetenhaus besteht aus mindestens 130 Abgeordneten, vondenen 78 nach den Grundsätzen der relativen Mehrheitswahl und die übrigenaus Listen gewählt werden.
(3) Die Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt des neugewählten Abge-ordnetenhauses.

Q 8
(aufgehoben)

Q 9
Wahlkreise und Wahlkreisverbände

(l) Das Wahlgebiet wird fiir die Wahl zum Abgeordnetenhaus in 78 Wahl-kreise eingeteilt. Die Wahlkreise eines Bezirks bilden einen Wahlkreisverband.
(2) Die Zahl der Wahlkreise, die in jedem Wahlkreisverband zu bilden sind,legt der Senat fest; sie ist so zu bestimmen, dass auf alle Wahlkreise im Wahl-gebiet eine möglichst gleich große Anzahl von Deutschen entfällt.
(3) Der Senat stellt vor jeder Wahl die jedem Wahlkreisverband zustehendeZahl der Wahlkreise fest und macht diese Feststellung spätestens 44 Monatenach Beginn der Wahlperiode im Amtsblatt fiir Berlin bekannt.
(4) Die örtliche Abgrenzung der Wahlkreise wird von den Bezirken spätestens47 Monate nach Beginn der Wahlperiode vorgenommen und im Amtsblatt fürBerlin bekannt gegeben. Die Wahlkreise innerhalb eines Wahlkreisverbandessollen eine etwa gleich große Zahl von Deutschen haben.
(5) Bei einer vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode gilt die Wahlkreis-einteilung der letzten Wahl.

ä 10
Wahlvorschläge

(l) Wahlkreisvorschläge können von Parteien und von einzelnen Wahl-berechtigten eingereicht werden. Bezirkslisten in den Wahlkreisverbänden odereine Landesliste im Wahlgebiet können nur Parteien im Sinne des Parteiengeset-zes in der Fassung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149) einreichen. Parteien,die vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden sind,können keine Wahlvorschläge einreichen.
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(2) Parteien, die sich an der letzten Wahl zum Abgeordnetenhaus oder an der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag in Berlin nicht mit einem eigenen Wahlvorschlag beteiligt haben, müssen dem Landeswahlleiter spätestens vier Monate vor dem Wahltag zur Feststellung der Eigenschaft als politische Partei eine schriftliche Satzung, das schriftliche Parteiprogramm und die Niederschrift über die satzungsgemäße Bestellung des Landesvorstandes einreichen. Stellt der Landeswahlausschuss fest, dass sich eine Partei weder an der letzten Wahl zum Abgeordnetenhaus noch an der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag in Ber-lin mit einem eigenen Wahlvorschlag beteiligt hat, entscheidet er über die Fest-stellung der Parteieigenschaft. Die Entscheidung ist von dem Landeswahlleiter in der Sitzung des Landeswahlausschusses bekannt zu geben. Hat eine Partei gegen diese Entscheidung Einspruch nach § 40 Absatz 2 Nummer 1a des Geset-zes über den Verfassungsgerichtshof eingelegt, ist diese Partei bis zu einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln 
(3) Jede Partei kann nach dem Beschluss ihres nach der Satzung zuständigen Organs entweder eine Landesliste oder in den Wahlkreisverbänden jeweils eine Bezirksliste einreichen. Der Landesvorstand jeder Partei, die sich an der Wahl zum Abgeordnetenhaus beteiligen will, hat dies vier Monate vor dem Wahltag dem Landeswahlleiter schriftlich anzuzeigen und mitzuteilen, ob sie eine Lan-desliste oder Bezirkslisten einreichen will. Mit der Anzeige sind die Satzung und das vom Vorstand der Sitzung des zuständigen Organs unterzeichnete Protokoll mit dem nach Satz 1 zu fassenden Beschluss einzureichen; das Protokoll ist nicht erforderlich, wenn sich aus der Satzung unmittelbar ergibt, dass die Partei eine Landesliste oder Bezirkslisten einreichen will. Nach Ablauf der Frist kann die Entscheidung einer Partei nicht mehr geändert werden; werden mehrere widersprüchliche Mitteilungen fristgemäß abgegeben, so ist die letzte Mitteilung verbindlich; lässt sich die Reihenfolge der Mitteilungen nicht feststellen, so gilt die Erklärung als nicht abgegeben. Unterlässt eine Partei die Erklärung oder gibt sie sie nicht fristgemäß oder nicht in der richtigen Form ab, so darf sie neben den Wahlkreisvorschlägen nur Bezirkslisten einreichen. 
(4) Jeder Wahlkreisvorschlag darf nur eine Person benennen und muss ihren Familiennamen, Vornamen, Geburtstag, Geburtsort, erlernten und zur Zeit der Einreichung oder zuletzt ausgeübten Beruf und die Anschrift angeben. Wahl-kreisvorschläge einer Partei müssen außerdem den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese angeben. 

Andere Wahlkreisvorschläge müssen das Kennwort „Einzelbewerber“ oder 

„Einzelbewerberin“ ohne weiteren Zusatz führen. 
(5) Jede Liste muss mindestens zwei Personen enthalten; die Reihenfolge muss erkennbar sein. Über jede Person sind dieselben Angaben zu machen wie auf dem Wahlkreisvorschlag. Absatz 4 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 
(6) Niemand darf im Wahlgebiet in mehr als einem Wahlkreis und auf mehr als einer Liste aufgestellt werden. Wer von einer Partei in einem Wahlkreis 

(2) Parteien, die sich an der letzten Wahl zum Abgeordnetenhaus oder an derletzten Wahl zum Deutschen Bundestag in Berlin nicht mit einem eigenenWahlvorschlag beteiligt haben, müssen dem Landeswahlleiter spätestens vierMonate vor dem Wahltag zur Feststellung der Eigenschaft als politische Parteieine schriftliche Satzung, das schriftliche Parteiprogramm und die Niederschriftüber die satzungsgemäße Bestellung des Landesvorstandes einreichen. Stellt derLandeswahlausschuss fest, dass sich eine Partei weder an der letzten Wahl zumAbgeordnetenhaus noch an der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag in Ber-lin mit einem eigenen Wahlvorschlag beteiligt hat, entscheidet er über die Fest-stellung der Parteieigenschaft. Die Entscheidung ist von dem Landeswahlleiterin der Sitzung des Landeswahlausschusses bekannt zu geben. Hat eine Parteigegen diese Entscheidung Einspruch nach Q 40 Absatz 2 Nummer la des Geset-zes über den Verfassungsgerichtshof eingelegt, ist diese Partei bis zu einerEntscheidung des Verfassungsgerichtshofes wie eine wahlvorschlagsberechtigtePartei zu behandeln
(3) Jede Partei kann nach dem Beschluss ihres nach der Satzung zuständigenOrgans entweder eine Landesliste oder in den Wahlkreisverbänden jeweils eineBezirksliste einreichen. Der Landesvorstand jeder Partei, die sich an der Wahlzum Abgeordnetenhaus beteiligen will, hat dies vier Monate vor dem Wahltagdem Landeswahlleiter schriftlich anzuzeigen und mitzuteilen, ob sie eine Lan-desliste oder Bezirkslisten einreichen will. Mit der Anzeige sind die Satzung unddas vom Vorstand der Sitzung des zuständigen Organs unterzeichnete Protokollmit dem nach Satz l zu fassenden Beschluss einzureichen; das Protokoll istnicht erforderlich, wenn sich aus der Satzung unmittelbar ergibt, dass die Parteieine Landesliste oder Bezirkslisten einreichen will. Nach Ablauf der Frist kanndie Entscheidung einer Partei nicht mehr geändert werden; werden mehrerewidersprüchliche Mitteilungen fristgemäß abgegeben, so ist die letzte Mitteilungverbindlich; lässt sich die Reihenfolge der Mitteilungen nicht feststellen, so giltdie Erklärung als nicht abgegeben. Unterlässt eine Partei die Erklärung oder gibtsie sie nicht fristgemäß oder nicht in der richtigen Form ab, so darf sie nebenden Wahlkreisvorschlägen nur Bezirkslisten einreichen.
(4) Jeder Wahlkreisvorschlag darf nur eine Person benennen und muss ihrenFamiliennamen, Vornamen, Geburtstag, Geburtsort, erlernten und zur Zeit derEinreichung oder zuletzt ausgeübten Beruf und die Anschrift angeben. Wahl-kreisvorschläge einer Partei müssen außerdem den Namen der einreichendenPartei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese angeben.Andere Wahlkreisvorschläge müssen das Kennwort „Einzelbewerber“ oder„Einzelbewerberin“ ohne weiteren Zusatz führen.
(5) Jede Liste muss mindestens zwei Personen enthalten; die Reihenfolgemuss erkennbar sein. Uber jede Person sind dieselben Angaben zu machen wieauf dem Wahlkreisvorschlag. Absatz 4 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
(6) Niemand darf im Wahlgebiet in mehr als einem Wahlkreis und auf mehrals einer Liste aufgestellt werden. Wer von einer Partei in einem Wahlkreis
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aufgestellt wird, kann auf einer Liste nur für dieselbe Partei aufgestellt werden. Ist eine Person auf einem Wahlkreisvorschlag und zugleich auf einer Liste gewählt worden, so kann sie das Mandat nur über den Wahlkreisvorschlag annehmen. 
(7) Jede in einen Wahlvorschlag aufgenommene Person hat schriftlich ihre Zustimmung zu erklären. Besteht Zweifel darüber, ob sie wählbar ist, so kann ein entsprechender Nachweis verlangt werden. 
(8) Jeder Wahlkreisvorschlag muss von mindestens 45 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein, die am Tage der Unterschrift wahlberechtigt (§ 1) und in dem Wahlkreis mit Hauptwohnung gemeldet sind; dies muss auf dem Unterschriftenblatt amtlich bestätigt werden. 
(9) Jede Bezirksliste muss von mindestens 185 Wahlberechtigten des Wahl-kreisverbandes persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Landeslisten müssen von mindestens 2 200 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Absatz 8 findet entsprechende Anwendung. 
(10) Es darf nur ein Wahlkreisvorschlag und eine Liste unterzeichnet werden; hat jemand mehrere Wahlkreisvorschläge oder mehrere Listen unterzeichnet, so sind die Unterschriften auf allen weiteren Wahlvorschlägen derselben Art ungül-tig. 
(11) War die einreichende Partei bereits in der letzten Wahlperiode ununter-brochen als Partei im Abgeordnetenhaus oder im Deutschen Bundestag vertre-ten, so genügt für jeden Wahlkreisvorschlag und für jede Bezirksliste die Unter-schrift des für den Wahlkreisverband zuständigen Vorstandes der Partei; hat die Partei keine Vorstände auf Bezirksebene, so ist die Unterschrift von dem Vor-stand der nächsthöheren örtlichen Gliederung zu leisten. Für Landeslisten ist die Unterschrift unter den Voraussetzungen des Satzes 1 vom Landesvorstand zu leisten. 
(12) Durch die Landeswahlordnung werden für die Wahlvorschläge, die Un-terschriftenblätter und die Erklärungen nach Absatz 7 amtliche Vordrucke vor-geschrieben. 
(13) Abweichend von den Absätzen 8 und 9 und § 23 Absatz 4 müssen für die Wahlen im Jahr 2021 Wahlkreisvorschläge von mindestens 11, Bezirkslisten und Bezirkswahlvorschläge von 46 und Landeslisten von 550 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Im Übrigen bleiben die Be- stimmungen der Absätze 8 und 9 sowie des § 23 Absatz 4 unberührt.2 

§ 11 Verbindung von Wahlvorschlägen 
Wahlvorschläge können vorbehaltlich des § 17 Abs. 1 Satz 1 nicht miteinan-der verbunden werden. Gemeinsame Wahlvorschläge dürfen nicht aufgestellt werden. 

                                                 2 § 10 Absatz 13 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft (GVBl. 2021 S. 414). 

aufgestellt wird, kann auf einer Liste nur für dieselbe Partei aufgestellt werden.Ist eine Person auf einem Wahlkreisvorschlag und zugleich auf einer Listegewählt worden, so kann sie das Mandat nur über den Wahlkreisvorschlagannehmen.
(7) Jede in einen Wahlvorschlag aufgenommene Person hat schriftlich ihreZustimmung zu erklären. Besteht Zweifel darüber, ob sie wählbar ist, so kannein entsprechender Nachweis verlangt werden.
(8) Jeder Wahlkreisvorschlag muss von mindestens 45 Wahlberechtigten desWahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein, die am Tage derUnterschrift wahlberechtigt (Q 1) und in dem Wahlkreis mit Hauptwohnunggemeldet sind; dies muss auf dem Unterschriftenblatt amtlich bestätigt werden.
(9) Jede Bezirksliste muss von mindestens 185 Wahlberechtigten des Wahl-kreisverbandes persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Landeslistenmüssen von mindestens 2 200 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlichunterzeichnet sein. Absatz 8 findet entsprechende Anwendung.
(10) Es darf nur ein Wahlkreisvorschlag und eine Liste unterzeichnet werden;hat jemand mehrere Wahlkreisvorschläge oder mehrere Listen unterzeichnet, sosind die Unterschriften auf allen weiteren Wahlvorschlägen derselben Art ungül-tig.
(11) War die einreichende Partei bereits in der letzten Wahlperiode ununter-brochen als Partei im Abgeordnetenhaus oder im Deutschen Bundestag vertre-ten, so genügt fiir jeden Wahlkreisvorschlag und für jede Bezirksliste die Unter-schrift des für den Wahlkreisverband zuständigen Vorstandes der Partei; hat diePartei keine Vorstände auf Bezirksebene, so ist die Unterschrift von dem Vor-stand der nächsthöheren örtlichen Gliederung zu leisten. Für Landeslisten ist dieUnterschrift unter den Voraussetzungen des Satzes 1 vom Landesvorstand zuleisten.
(12) Durch die Landeswahlordnung werden für die Wahlvorschläge, die Un-terschriftenblätter und die Erklärungen nach Absatz 7 amtliche Vordrucke vor-geschrieben.
(13) Abweichend von den Absätzen 8 und 9 und ä 23 Absatz 4 müssen für dieWahlen im Jahr 2021 Wahlkreisvorschläge von mindestens 11, Bezirkslistenund Bezirkswahlvorschläge von 46 und Landeslisten von 550 Wahlberechtigtenpersönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Im Übrigen bleiben die Be-stimmungen der Absätze 8 und 9 sowie des Q 23 Absatz 4 unberührt.2

Q llVerbindung von Wahlvorschlägen
Wahlvorschläge können vorbehaltlich des Q 17 Abs. 1 Satz 1 nicht miteinan-der verbunden werden. Gemeinsame Wahlvorschläge dürfen nicht aufgestelltwerden.

2 ä 10 Absatz 13 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft (GVBl. 2021 S. 414).
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§ 12 Aufstellung der Wahlvorschläge3 
(1) Über die Wahlkreisvorschläge und Bezirkslisten einer Partei hat eine Ver-sammlung der Parteimitglieder geheim abzustimmen, die im Wahlkreisverband (Bezirk) wahlberechtigt sind oder der bezirklichen Gliederung der Partei ange-hören, die dem Wahlkreisverband entspricht. An die Stelle der Mitgliederver-sammlung kann eine Delegiertenversammlung treten, die von den in Satz 1 genannten Mitgliedern für die Aufstellung von Wahlvorschlägen satzungsgemäß gewählt worden ist. Landeslisten sind entweder von einer Versammlung der Parteimitglieder im Wahlgebiet oder einer für das gesamte Wahlgebiet zuständi-gen Delegiertenversammlung in geheimer Wahl aufzustellen; die Delegierten-versammlung muss entweder von den Angehörigen der Partei im Wahlgebiet oder in Delegiertenversammlungen der nächstniedrigeren Gebietsverbände ge-wählt sein, die ihrerseits von den Mitgliedern der Gebietsverbände gewählt sein müssen. Die Mitglieder oder Delegierten, die sich unmittelbar an der Aufstel-lung der Wahlvorschläge beteiligen, müssen zu diesem Zeitpunkt zum Abgeord-netenhaus von Berlin wahlberechtigt sein. In der Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen. 
(2) Über den Verlauf der Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem oder der Vorsitzenden der Versammlung zu unterzeichnen und mit den Wahlvorschlägen einzureichen ist. 
(3) Die Wahlkreisvorschläge dürfen erst aufgestellt werden, wenn die Ab-grenzung der Wahlkreise des betreffenden Wahlkreisverbandes im Amtsblatt für Berlin bekannt gegeben worden ist. 
(4) Durch die Landeswahlordnung werden die erforderlichen Angaben in dem amtlichen Vordruck vorgeschrieben. 
(5) Von Absatz 1 kann nach Maßgabe der Absätze 6 bis 10 abwichen werden, 

1. um die Aufstellung der Wahlvorschläge und die Wahl der Delegierten für die Delegiertenversammlungen unter Verringerung der satzungsgemäßen Zahl der Delegierten in der Delegiertenversammlung oder anstatt durch eine Mitgliederversammlung durch eine Delegiertenversammlung durchführen zu können, 
2. um Mitglieder- oder Delegiertenversammlungen in der Form mehrerer miteinander im Wege der elektronischen Kommunikation verbundener gleichzeitiger Teilversammlungen an verschiedenen Orten durchführen zu können, 
3. um die Wahrnehmung des Vorschlagsrechts, des Vorstellungsrechts und der sonstigen Mitgliederrechte mit Ausnahme der Schlussabstimmung über ei-nen Wahlvorschlag ausschließlich oder zusätzlich im Wege elektronischer Kommunikation ermöglichen zu können, 
                                                 3 § 12 Absatz 5 bis 10 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft (GVBl. 2021 S. 178, 179). 

5 12Aufstellung der Wahlvorschläge3
(l) Über die Wahlkreisvorschläge und Bezirkslisten einer Partei hat eine Ver-sammlung der Parteimitglieder geheim abzustimmen, die im Wahlkreisverband(Bezirk) wahlberechtigt sind oder der bezirklichen Gliederung der Partei ange-hören, die dem Wahlkreisverband entspricht. An die Stelle der Mitgliederver-sammlung kann eine Delegiertenversammlung treten, die von den in Satz lgenannten Mitgliedern für die Aufstellung von Wahlvorschlägen satzungsgemäßgewählt worden ist. Landeslisten sind entweder von einer Versammlung derParteimitglieder im Wahlgebiet oder einer fiir das gesamte Wahlgebiet zuständi-gen Delegiertenversammlung in geheimer Wahl aufzustellen; die Delegierten-versammlung muss entweder von den Angehörigen der Partei im Wahlgebietoder in Delegiertenversammlungen der nächstniedrigeren Gebietsverbände ge-wählt sein, die ihrerseits von den Mitgliedern der Gebietsverbände gewählt seinmüssen. Die Mitglieder oder Delegierten, die sich unmittelbar an der Aufstel-lung der Wahlvorschläge beteiligen, müssen zu diesem Zeitpunkt zum Abgeord-netenhaus von Berlin wahlberechtigt sein. In der Versammlung müssen sichmindestens drei Mitglieder oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen.
(2) Über den Verlauf der Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen,die von dem oder der Vorsitzenden der Versammlung zu unterzeichnen und mitden Wahlvorschlägen einzureichen ist.
(3) Die Wahlkreisvorschläge dürfen erst aufgestellt werden, wenn die Ab-grenzung der Wahlkreise des betreffenden Wahlkreisverbandes im Amtsblatt fürBerlin bekannt gegeben worden ist.
(4) Durch die Landeswahlordnung werden die erforderlichen Angaben in demamtlichen Vordruck vorgeschrieben.
(5) Von Absatz 1 kann nach Maßgabe der Absätze 6 bis 10 abwichen werden,

l. um die Aufstellung der Wahlvorschläge und die Wahl der Delegierten fürdie Delegiertenversammlungen unter Verringerung der satzungsgemäßenZahl der Delegierten in der Delegiertenversammlung oder anstatt durch eineMitgliederversammlung durch eine Delegiertenversammlung durchführen zukönnen,
2. um Mitglieder- oder Delegiertenversammlungen in der Form mehrerermiteinander im Wege der elektronischen Kommunikation verbundenergleichzeitiger Teilversammlungen an verschiedenen Orten durchführen zukönnen,
3. um die Wahrnehmung des Vorschlagsrechts, des Vorstellungsrechts und dersonstigen Mitgliederrechte mit Ausnahme der Schlussabstimmung über ei-nen Wahlvorschlag ausschließlich oder zusätzlich im Wege elektronischerKommunikation ermöglichen zu können,
3 ä 12 Absatz 5 bis 10 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft (GVBl. 2021 S. 178, 179).
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4. um die Aufstellung der Wahlvorschläge und die Wahl von Delegierten für die Delegiertenversammlungen im Wege der Briefwahl oder einer Kombina-tion aus Urnenwahl und Briefwahl durchführen zu können. 
(6) Sofern die Satzung einer Partei die nach den Absätzen 8 bis 10 zugelasse-nen Verfahren nicht vorsieht oder andere Regelungen enthält und nicht mehr rechtzeitig geändert werden kann, kann von diesen Satzungsbestimmungen im Rahmen des nach den Absätzen 7 bis 10 Zulässigen abgewichen werden. Dabei kann auch von der satzungsgemäßen Zahl der Delegierten in der Delegiertenver-sammlung abgewichen werden oder die in der Satzung gewählte Form der Ver-sammlung im Sinne von Absatz 1 Satz 2 gewechselt werden. Soweit in den Satzungen Mindestzahlen an Teilnehmenden für die Beschlussfähigkeit von Mitglieder- und Delegiertenversammlungen vorgegeben sind, können diese verringert werden. Den Beschluss über die Möglichkeit zur Abweichung von den Bestimmungen der Satzungen trifft für alle Gliederungen der Partei im Land der Landesvorstand. Der Beschluss des Landesvorstandes kann durch den Lan-desparteitag aufgehoben werden. 
(7) Die Wahlgrundsätze sowie die Regeln des Landeswahlgesetzes und der Landeswahlordnung über die Aufstellung der Wahlvorschläge und die Wahl von Delegierten für die Delegiertenversammlungen bleiben ansonsten unberührt. Die Stimmberechtigten sind rechtzeitig über die Besonderheiten des nach Bestim-mungen dieses Gesetzes gewählten Verfahrens zu unterrichten. 
(8) Versammlungen zur Aufstellung der Wahlvorschläge und zur Wahl von Delegierten für die Delegiertenversammlungen können mit Ausnahme der Schlussabstimmung ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikati-on durchgeführt werden. Zulässig ist insbesondere die Durchführung einer Versammlung ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation, die Teilnahme einzelner oder eines Teils der Parteimitglieder im Wege elektroni-scher Kommunikation und die Durchführung einer Versammlung durch mehrere miteinander im Wege der elektronischen Kommunikation verbundene gleichzei-tige Teilversammlungen an verschiedenen Orten. Bei ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation durchgeführten Versammlungen nach den Sätzen 1 und 2 sind das Vorschlagsrecht der Vorschlagsberechtigten, das Vor-stellungsrecht der Bewerberinnen und Bewerber und die Möglichkeit zur Kom-munikation der Teilnehmenden zu gewährleisten. Wenn einzelne oder alle Teilnehmende nur durch einseitige Bild- und Tonübertragung an der Versamm-lung teilnehmen, sind die Wahrnehmung des Vorschlagsrechts der Vorschlags-berechtigten, das Vorstellungsrecht der Bewerberinnen und Bewerber und die Befragung zumindest schriftlich, elektronisch oder fernmündlich zu gewährleis-ten. 
(9) Das Verfahren zur Aufstellung von Wahlvorschlägen und zur Wahl von Delegierten für die Delegiertenversammlungen kann im schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Vorstellung und Befragung können dabei unter Nutzung elektronischer Medien erfolgen. Das Vorschlagsrecht der Vorschlagsberechtig-

4. um die Aufstellung der Wahlvorschläge und die Wahl von Delegierten fürdie Delegiertenversammlungen im Wege der Briefwahl oder einer Kombina-tion aus Urnenwahl und Briefwahl durchführen zu können.
(6) Sofern die Satzung einer Partei die nach den Absätzen 8 bis 10 zugelasse-nen Verfahren nicht vorsieht oder andere Regelungen enthält und nicht mehrrechtzeitig geändert werden kann, kann von diesen Satzungsbestimmungen imRahmen des nach den Absätzen 7 bis 10 Zulässigen abgewichen werden. Dabeikann auch von der satzungsgemäßen Zahl der Delegierten in der Delegiertenver-sammlung abgewichen werden oder die in der Satzung gewählte Form der Ver-sammlung im Sinne von Absatz l Satz 2 gewechselt werden. Soweit in denSatzungen Mindestzahlen an Teilnehmenden für die Beschlussfähigkeit vonMitglieder- und Delegiertenversammlungen vorgegeben sind, können dieseverringert werden. Den Beschluss über die Möglichkeit zur Abweichung vonden Bestimmungen der Satzungen trifft für alle Gliederungen der Partei im Landder Landesvorstand. Der Beschluss des Landesvorstandes kann durch den Lan-desparteitag aufgehoben werden.
(7) Die Wahlgrundsätze sowie die Regeln des Landeswahlgesetzes und derLandeswahlordnung über die Aufstellung der Wahlvorschläge und die Wahl vonDelegierten für die Delegiertenversammlungen bleiben ansonsten unberührt. DieStimmberechtigten sind rechtzeitig über die Besonderheiten des nach Bestim-mungen dieses Gesetzes gewählten Verfahrens zu unterrichten.
(8) Versammlungen zur Aufstellung der Wahlvorschläge und zur Wahl vonDelegierten für die Delegiertenversammlungen können mit Ausnahme derSchlussabstimmung ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikati-on durchgeführt werden. Zulässig ist insbesondere die Durchführung einerVersammlung ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation, dieTeilnahme einzelner oder eines Teils der Parteimitglieder im Wege elektroni-scher Kommunikation und die Durchführung einer Versammlung durch mehreremiteinander im Wege der elektronischen Kommunikation verbundene gleichzei-tige Teilversammlungen an verschiedenen Orten. Bei ganz oder teilweise imWege elektronischer Kommunikation durchgeführten Versammlungen nach denSätzen l und 2 sind das Vorschlagsrecht der Vorschlagsberechtigten, das Vor-stellungsrecht der Bewerberinnen und Bewerber und die Möglichkeit zur Kom-munikation der Teilnehmenden zu gewährleisten. Wenn einzelne oder alleTeilnehmende nur durch einseitige Bild- und Tonübertragung an der Versamm-lung teilnehmen, sind die Wahrnehmung des Vorschlagsrechts der Vorschlags-berechtigten, das Vorstellungsrecht der Bewerberinnen und Bewerber und dieBefragung zumindest schriftlich, elektronisch oder fernmündlich zu gewährleis-ten.
(9) Das Verfahren zur Aufstellung von Wahlvorschlägen und zur Wahl vonDelegierten für die Delegiertenversammlungen kann im schriftlichen Verfahrendurchgeführt werden. Vorstellung und Befragung können dabei unter Nutzungelektronischer Medien erfolgen. Das Vorschlagsrecht der Vorschlagsberechtig-
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ten, das Vorstellungsrecht der Bewerberinnen und Bewerber und der Zugang der Stimmberechtigten zu Angaben über Person und Programm der Bewerberinnen und Bewerber ist in schriftlicher Form zu gewährleisten. 
(10) Die Schlussabstimmung über einen Wahlvorschlag kann im Wege der Urnenwahl, der Briefwahl oder einer Kombination aus Brief- und Urnenwahl durchgeführt werden, auch wenn dies nach der Satzung der Partei nicht vorgese-hen ist. Dabei ist durch geeignete Vorkehrungen zu gewährleisten, dass nur Stimmberechtigte an der Schlussabstimmung teilnehmen und das Wahlgeheim-nis gewahrt wird. Soweit die Satzungen der Parteien keine einschlägigen Rege-lungen zur Abstimmung im Wege der Briefwahl enthalten, finden die Bestim-mungen zur Zurückweisung von Wahlbriefen sowie die Auslegungsregeln des § 15 Absatz 3 entsprechende Anwendung. 

§ 13 Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge und  der Bewerber und Bewerberinnen 
(1) Über die Zulassung der Wahlkreisvorschläge und Bezirkslisten sowie die in den Wahlkreisvorschlägen und Bezirkslisten aufgestellten Personen entschei-det der in jedem Wahlkreisverband zu bildende Bezirkswahlausschuss. Über die Zulassung der Landeslisten und der darin aufgestellten Personen entscheidet der Landeswahlausschuss. Der Landeswahlausschuss stellt fest, ob eine Partei nach § 10 Abs. 3 Bezirkslisten oder eine Landesliste einreichen kann; diese Entschei-dung ist für die Bezirkswahlausschüsse verbindlich. 
(2) Gegen die Entscheidung der Bezirkswahlausschüsse ist die Beschwerde an den Landeswahlausschuss zulässig. Die Prüfung partei- und organisationsinter-ner Vorgänge ist ausgeschlossen. Das Nähere, insbesondere über die einzuhal-tenden Fristen, die Möglichkeiten der Mängelbeseitigung, die Nichtzulassungs-gründe und die Nummernfolge regelt die Landeswahlordnung. 

§ 13a Verarbeitung personenbezogener Daten 
(1) Die Bezirksämter und Bezirkswahlausschüsse sowie der Landeswahlaus-schuss dürfen die personenbezogenen Daten, die in den Wahlvorschlägen und auf den Unterschriftsblättern anzugeben sind (§ 10 Abs. 4, 5, 8, 9 und 12), ver-arbeiten, soweit dies zur Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge und der Bewerberinnen und Bewerber erforderlich ist. Dabei dürfen die Be-zirksämter und Bezirkswahlausschüsse auch die Daten nach Satz 1 von betroffe-nen Personen verarbeiten, die ihren Wohnsitz nicht in dem jeweiligen Bezirk haben. 
(2) Die gespeicherten Daten sind spätestens sechs Monate nach der Wahl zu löschen, soweit sie nicht für ein verfassungsgerichtliches Wahlprüfungsverfah-ren von Bedeutung sein können. 

ten, das Vorstellungsrecht der Bewerberinnen und Bewerber und der Zugang derStimmberechtigten zu Angaben über Person und Programm der Bewerberinnenund Bewerber ist in schriftlicher Form zu gewährleisten.
(10) Die Schlussabstimmung über einen Wahlvorschlag kann im Wege derUmenwahl, der Briefwahl oder einer Kombination aus Brief- und Umenwahldurchgefiihrt werden, auch wenn dies nach der Satzung der Partei nicht vorgese-hen ist. Dabei ist durch geeignete Vorkehrungen zu gewährleisten, dass nurStimmberechtigte an der Schlussabstimmung teilnehmen und das Wahlgeheim—nis gewahrt wird. Soweit die Satzungen der Parteien keine einschlägigen Rege-lungen zur Abstimmung im Wege der Briefwahl enthalten, finden die Bestim-mungen zur Zurückweisung von Wahlbriefen sowie die Auslegungsregeln desQ 15 Absatz 3 entsprechende Anwendung.

ä l3
Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge undder Bewerber und Bewerberinnen

(l) Über die Zulassung der Wahlkreisvorschläge und Bezirkslisten sowie diein den Wahlkreisvorschlägen und Bezirkslisten aufgestellten Personen entschei-det der in jedem Wahlkreisverband zu bildende Bezirkswahlausschuss. Über dieZulassung der Landeslisten und der darin aufgestellten Personen entscheidet derLandeswahlausschuss. Der Landeswahlausschuss stellt fest, ob eine Partei nachQ lO Abs. 3 Bezirkslisten oder eine Landesliste einreichen kann; diese Entschei-dung ist fiir die Bezirkswahlausschüsse verbindlich.
(2) Gegen die Entscheidung der Bezirkswahlausschüsse ist die Beschwerde anden Landeswahlausschuss zulässig. Die Prüfung partei- und organisationsinter-ner Vorgänge ist ausgeschlossen. Das Nähere, insbesondere über die einzuhal-tenden Fristen, die Möglichkeiten der Mängelbeseitigung, die Nichtzulassungs-gründe und die Nummemfolge regelt die Landeswahlordnung.

ä 13a
Verarbeitung personenbezogener Daten

(l) Die Bezirksämter und Bezirkswahlausschüsse sowie der Landeswahlaus-schuss dürfen die personenbezogenen Daten, die in den Wahlvorschlägen undauf den Unterschriftsblättem anzugeben sind (Q lO Abs. 4, 5, 8, 9 und l2), ver-arbeiten, soweit dies zur Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschlägeund der Bewerberinnen und Bewerber erforderlich ist. Dabei dürfen die Be-zirksämter und Bezirkswahlausschüsse auch die Daten nach Satz l von betroffe-nen Personen verarbeiten, die ihren Wohnsitz nicht in dem jeweiligen Bezirkhaben.
(2) Die gespeicherten Daten sind spätestens sechs Monate nach der Wahl zulöschen, soweit sie nicht fiir ein verfassungsgerichtliches Wahlprüfungsverfah-ren von Bedeutung sein können.
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§ 14 Ausscheiden von Bewerbern, Bewerberinnen und Abgeordneten 
(1) Fällt eine auf einem Wahlkreisvorschlag benannte Person zwischen der Einreichung des Wahlvorschlages und der Annahme der Wahl aus oder erklärt sie, dass sie von der Kandidatur zurücktritt, so tritt an ihre Stelle die erste Person aus der Bezirksliste oder der Landesliste derselben Partei; eine aus einer Liste ausgeschiedene Person wird durch die nächste Person auf der Liste ersetzt. Ist für einen Wahlkreisvorschlag keine Ersatzperson vorhanden, so fällt er aus; die auf diesen Wahlkreisvorschlag abgegebenen Stimmen sind ungültig. Das Recht der Parteien, vor Ablauf der Einreichungsfrist nach den Vorschriften der Lan-deswahlordnung neue Wahlvorschläge einzureichen oder die Wahlvorschläge zu ändern, bleibt unberührt; für die neuen oder geänderten Wahlvorschläge muss die gleiche Anzahl von Unterstützungsunterschriften (§ 10 Abs. 8) eingereicht werden wie für den ursprünglichen Wahlvorschlag. 
(2) Der Rücktritt von der Kandidatur ist gegenüber dem Landeswahlleiter o-der dem zuständigen Bezirkswahlleiter schriftlich zu erklären. Die Rücktritts-erklärung kann nicht widerrufen werden. 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 ist ein Neudruck der Stimmzettel nicht erfor-derlich. Auf den Ausfall des Wahlkreisvorschlages soll durch Anschläge in den Wahllokalen des betroffenen Wahlkreises hingewiesen werden. 
(4) Erklärt eine auf einem Wahlvorschlag einer Partei gewählte Person, dass sie die Wahl nicht annimmt, so tritt an ihre Stelle die nächste zu berufende Person aus der Bezirksliste oder der Landesliste. Das Gleiche gilt, wenn ein Mitglied des Abgeordnetenhauses stirbt oder aus sonstigen Gründen seinen Sitz verliert, es sei denn, dass sich aus der Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 4) oder aus der Neufeststellung des Wahlergebnisses (§ 6 Abs. 1 Nr. 5) etwas anderes ergibt. Ist die Liste, auf der die ausgeschiedene Person aufgestellt worden ist, erschöpft, so bleibt der Sitz unbesetzt. 
(5) Ist die ausgeschiedene Person aus einem Wahlkreisvorschlag gewählt worden und keine Ersatzperson aus einer Liste vorhanden, so findet unverzüg-lich, spätestens innerhalb von drei Monaten nach dem Ausfall, in diesem Wahl-kreis eine Ersatzwahl (§ 20 Abs. 2 und 3) statt. Die Ersatzwahl unterbleibt, wenn feststeht, dass innerhalb von sechs Monaten das Abgeordnetenhaus neu gewählt wird. 
(6) In den Fällen der Absätze 1 und 4 bleiben bei der Nachfolge aus der Liste einer Partei diejenigen Personen unberücksichtigt, die in einem Wahlkreis kan-didieren oder gewählt worden sind; das Gleiche gilt für diejenigen, die die Wählbarkeitsvoraussetzungen (§§ 1 und 4) nicht mehr erfüllen oder nicht mehr Mitglied der Partei sind, die die Liste eingereicht hat, es sei denn, sie haben schon bei ihrer Aufstellung dieser Partei nicht angehört. 

Q 14Ausscheiden von Bewerbern, Bewerberinnen und Abgeordneten
(l) Fällt eine auf einem Wahlkreisvorschlag benannte Person zwischen derEinreichung des Wahlvorschlages und der Annahme der Wahl aus oder erklärtsie, dass sie von der Kandidatur zurücktritt, so tritt an ihre Stelle die erste Personaus der Bezirksliste oder der Landesliste derselben Partei; eine aus einer Listeausgeschiedene Person wird durch die nächste Person auf der Liste ersetzt. Istfür einen Wahlkreisvorschlag keine Ersatzperson vorhanden, so fällt er aus; dieauf diesen Wahlkreisvorschlag abgegebenen Stimmen sind ungültig. Das Rechtder Parteien, vor Ablauf der Einreichungsfrist nach den Vorschriften der Lan-deswahlordnung neue Wahlvorschläge einzureichen oder die Wahlvorschläge zuändern, bleibt unberührt; für die neuen oder geänderten Wahlvorschläge mussdie gleiche Anzahl von Unterstützungsunterschriften (Q lO Abs. 8) eingereichtwerden wie für den ursprünglichen Wahlvorschlag.
(2) Der Rücktritt von der Kandidatur ist gegenüber dem Landeswahlleiter o-der dem zuständigen Bezirkswahlleiter schriftlich zu erklären. Die Rücktritts-erklärung kann nicht widerrufen werden.
(3) In den Fällen des Absatzes l ist ein Neudruck der Stimmzettel nicht erfor-derlich. Auf den Ausfall des Wahlkreisvorschlages soll durch Anschläge in denWahllokalen des betroffenen Wahlkreises hingewiesen werden.
(4) Erklärt eine auf einem Wahlvorschlag einer Partei gewählte Person, dasssie die Wahl nicht annimmt, so tritt an ihre Stelle die nächste zu berufendePerson aus der Bezirksliste oder der Landesliste. Das Gleiche gilt, wenn einMitglied des Abgeordnetenhauses stirbt oder aus sonstigen Gründen seinen Sitzverliert, es sei denn, dass sich aus der Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren(Q 6 Abs. l Nr. 4) oder aus der Neufeststellung des Wahlergebnisses (Q 6 Abs. lNr. 5) etwas anderes ergibt. Ist die Liste, auf der die ausgeschiedene Personaufgestellt worden ist, erschöpft, so bleibt der Sitz unbesetzt.
(5) Ist die ausgeschiedene Person aus einem Wahlkreisvorschlag gewähltworden und keine Ersatzperson aus einer Liste vorhanden, so findet unverzüg-lich, spätestens innerhalb von drei Monaten nach dem Ausfall, in diesem Wahl-kreis eine Ersatzwahl (Q 20 Abs. 2 und 3) statt. Die Ersatzwahl unterbleibt, wennfeststeht, dass innerhalb von sechs Monaten das Abgeordnetenhaus neu gewähltwird.
(6) In den Fällen der Absätze l und 4 bleiben bei der Nachfolge aus der Listeeiner Partei diejenigen Personen unberücksichtigt, die in einem Wahlkreis kan-didieren oder gewählt worden sind; das Gleiche gilt für diejenigen, die dieWählbarkeitsvoraussetzungen (QQ l und 4) nicht mehr erfüllen oder nicht mehrMitglied der Partei sind, die die Liste eingereicht hat, es sei denn, sie habenschon bei ihrer Aufstellung dieser Partei nicht angehört.
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§ 15 Stimmen 
(1) Die Wahlberechtigten haben zwei Stimmen, eine Stimme für die Wahl ei-ner Person im Wahlkreis (Erststimme) und eine Stimme für die Wahl einer Bezirksliste im Wahlkreisverband oder für die Wahl einer Landesliste im Wahl-gebiet (Zweitstimme). Die Wahlberechtigten können mit der Zweitstimme eine andere Partei wählen als die, der sie ihre Erststimme gegeben haben. 
(2) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel 

1. nicht amtlich hergestellt oder für einen anderen Wahlkreis zu verwenden ist, 
2. keine Kennzeichnung enthält, 
3. die Wahlabsicht nicht zweifelsfrei erkennen lässt oder 
4. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 

(3) Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe zurückzuweisen, wenn 
1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist, 
2. der Wahlbriefumschlag keinen oder keinen gültigen Wahlschein enthält, 
3. dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist, 
4. weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen ist, 
5. der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht die glei-che Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt versehener Wahlscheine enthält, 
6. die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur Briefwahl auf dem Wahlschein nicht unterschrieben ist, 
7. kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist oder 
8. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht. 
Die Stimmen der zurückgewiesenen Wahlbriefe gelten als nicht abgegeben. 

§ 16 Mehrheitswahl in den Wahlkreisen 
In jedem Wahlkreis ist die Person gewählt, die die meisten Stimmen erhalten hat (relative Mehrheit). Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Bezirks-wahlleiter zu ziehende Los. 

§ 17 Wahl nach Bezirks- oder Landeslisten 
(1) Für die im Wahlgebiet zu vergebenden Sitze (§ 7 Abs. 2) werden die auf die Bezirks- oder Landeslisten der Parteien abgegebenen gültigen Stimmen (§ 15) zusammengezählt; dafür gelten die Bezirkslisten derselben Partei als verbunden. Von der Gesamtzahl der zu vergebenden Sitze wird die Zahl der 

ä 15
Stimmen

(l) Die Wahlberechtigten haben zwei Stimmen, eine Stimme für die Wahl ei-ner Person im Wahlkreis (Erststimme) und eine Stimme fiir die Wahl einerBezirksliste im Wahlkreisverband oder fiir die Wahl einer Landesliste im Wahl-gebiet (Zweitstimme). Die Wahlberechtigten können mit der Zweitstimme eineandere Partei wählen als die, der sie ihre Erststimme gegeben haben.
(2) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

l. nicht amtlich hergestellt oder für einen anderen Wahlkreis zu verwenden ist,
2. keine Kennzeichnung enthält,
3. die Wahlabsicht nicht zweifelsfrei erkennen lässt oder
4. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

(3) Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe zurückzuweisen, wenn
l. der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,
2. der Wahlbriefumschlag keinen oder keinen gültigen Wahlschein enthält,
3. dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefiigt ist,4 . weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossenist,
5. der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht die glei-che Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eidesstatt versehener Wahlscheine enthält,
6. die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur Briefwahl auf demWahlschein nicht unterschrieben ist,
7. kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist oder
8. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer dasWahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht.
Die Stimmen der zurückgewiesenen Wahlbriefe gelten als nicht abgegeben.

ä 16
Mehrheitswahl in den Wahlkreisen

In jedem Wahlkreis ist die Person gewählt, die die meisten Stimmen erhaltenhat (relative Mehrheit). Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Bezirks-wahlleiter zu ziehende Los.
ä 17

Wahl nach Bezirks- oder Landeslisten
(l) Für die im Wahlgebiet zu vergebenden Sitze (ä 7 Abs. 2) werden die aufdie Bezirks- oder Landeslisten der Parteien abgegebenen gültigen Stimmen(ä 15) zusammengezählt; dafiir gelten die Bezirkslisten derselben Partei alsverbunden. Von der Gesamtzahl der zu vergebenden Sitze wird die Zahl der

14



 15 

erfolgreichen Bewerber und Bewerberinnen im Wahlkreis abgezogen, die von einzelnen Wahlberechtigten oder von einer Partei vorgeschlagen wurden, für die in dem betreffenden Wahlkreisverband keine Bezirksliste oder für das Wahlge-biet keine Landesliste eingereicht oder zugelassen worden ist. 
(2) Die nach Absatz 1 verbleibenden Sitze werden auf die Bezirkslisten und auf die Landeslisten auf Grund des Verfahrens der mathematischen Proportion (Hare-Niemeyer) nach den Vorschriften der Sätze 2 bis 5 verteilt. Die Gesamt-zahl der verbleibenden Sitze wird für jede Partei gesondert mit der Anzahl ihrer Zweitstimmen im Wahlgebiet multipliziert und dann durch die Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Bezirks- und Landeslisten geteilt. Jede Partei erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. Danach noch zu vergebende Sitze sind den Parteien in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 2 ergeben, zuzuteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das vom Landeswahllei-ter zu ziehende Los. 
(3) Hat eine Partei eine Landesliste eingereicht, so werden die ihr zustehenden Sitze vorbehaltlich des Absatzes 4 Satz 4 unmittelbar aus der Landesliste be-setzt. Für Parteien, die Bezirkslisten eingereicht haben, werden die ihnen zu-stehenden Sitze für jede Partei gesondert auf die einzelnen Wahlkreisverbände, und zwar entsprechend dem Anteil der gültigen Zweitstimmen der Partei in jedem Wahlkreisverband an der gesamten Zweitstimmenzahl der Partei im ganzen Wahlgebiet, auf Grund des Verfahrens der mathematischen Proportion nach den Vorschriften der Sätze 3 bis 6 verteilt. Die Gesamtzahl der nach Ab-satz 2 für jede Partei ermittelten Sitze wird für jeden Wahlkreisverband geson-dert mit der Anzahl der Zweitstimmen in diesem Wahlkreisverband multipliziert und dann durch die Gesamtzahl ihrer Zweitstimmen aus allen Wahlkreisverbän-den geteilt. Jede Bezirksliste der Partei erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. Danach noch zu vergebende Sitze sind den Bezirkslis-ten der Partei in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 3 ergeben, zuzuteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los. 
(4) Von der für jede Landesliste ermittelten Abgeordnetenzahl wird die Zahl der von der Partei im Wahlgebiet nach § 16 errungenen Sitze abgezogen. Von der für jede Bezirksliste ermittelten Abgeordnetenzahl wird die Zahl der von der Partei in den Wahlkreisen dieses Wahlkreisverbandes nach § 16 errungenen Sitze abgezogen. Stehen einer Partei noch Sitze zu, so werden sie ihr aus der Landesliste oder aus der Bezirksliste in der dort festgelegten Reihenfolge zuge-teilt. In einem Wahlkreis gewählte Personen bleiben auf der Liste unberücksich-tigt; das Gleiche gilt für diejenigen, die zur Zeit der Annahme der Wahl nicht mehr Mitglied der Partei sind, die die Liste eingereicht hat, es sei denn, sie haben schon bei ihrer Aufstellung dieser Partei nicht angehört. Ist die Landes- oder die Bezirksliste erschöpft, so bleibt der Sitz unbesetzt. 

erfolgreichen Bewerber und Bewerberinnen im Wahlkreis abgezogen, die voneinzelnen Wahlberechtigten oder von einer Partei vorgeschlagen wurden, fiir diein dem betreffenden Wahlkreisverband keine Bezirksliste oder fiir das Wahlge-biet keine Landesliste eingereicht oder zugelassen worden ist.
(2) Die nach Absatz 1 verbleibenden Sitze werden auf die Bezirkslisten undauf die Landeslisten auf Grund des Verfahrens der mathematischen Proportion(Hare-Niemeyer) nach den Vorschriften der Sätze 2 bis 5 verteilt. Die Gesamt-zahl der verbleibenden Sitze wird für jede Partei gesondert mit der Anzahl ihrerZweitstimmen im Wahlgebiet multipliziert und dann durch die Gesamtzahl derZweitstimmen aller zu berücksichtigenden Bezirks- und Landeslisten geteilt.Jede Partei erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen.Danach noch zu vergebende Sitze sind den Parteien in der Reihenfolge derhöchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 2 ergeben,zuzuteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das vom Landeswahllei-ter zu ziehende Los.
(3) Hat eine Partei eine Landesliste eingereicht, so werden die ihr zustehendenSitze vorbehaltlich des Absatzes 4 Satz 4 unmittelbar aus der Landesliste be-setzt. Für Parteien, die Bezirkslisten eingereicht haben, werden die ihnen zu-stehenden Sitze fiir jede Partei gesondert auf die einzelnen Wahlkreisverbände,und zwar entsprechend dem Anteil der gültigen Zweitstimmen der Partei injedem Wahlkreisverband an der gesamten Zweitstimmenzahl der Partei imganzen Wahlgebiet, auf Grund des Verfahrens der mathematischen Proportionnach den Vorschriften der Sätze 3 bis 6 verteilt. Die Gesamtzahl der nach Ab-satz 2 für jede Partei ermittelten Sitze wird fiir jeden Wahlkreisverband geson-dert mit der Anzahl der Zweitstimmen in diesem Wahlkreisverband multipliziertund dann durch die Gesamtzahl ihrer Zweitstimmen aus allen Wahlkreisverbän-den geteilt. Jede Bezirksliste der Partei erhält zunächst so viele Sitze, wie ganzeZahlen auf sie entfallen. Danach noch zu vergebende Sitze sind den Bezirkslis-ten der Partei in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei derBerechnung nach Satz 3 ergeben, zuzuteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilenentscheidet das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los.
(4) Von der für jede Landesliste ermittelten Abgeordnetenzahl wird die Zahlder von der Partei im Wahlgebiet nach ä 16 errungenen Sitze abgezogen. Vonder für jede Bezirksliste ermittelten Abgeordnetenzahl wird die Zahl der von derPartei in den Wahlkreisen dieses Wahlkreisverbandes nach ä 16 errungenenSitze abgezogen. Stehen einer Partei noch Sitze zu, so werden sie ihr aus derLandesliste oder aus der Bezirksliste in der dort festgelegten Reihenfolge zuge-teilt. In einem Wahlkreis gewählte Personen bleiben auf der Liste unberücksich-tigt; das Gleiche gilt fiir diejenigen, die zur Zeit der Annahme der Wahl nichtmehr Mitglied der Partei sind, die die Liste eingereicht hat, es sei denn, siehaben schon bei ihrer Aufstellung dieser Partei nicht angehört. Ist die Landes-oder die Bezirksliste erschöpft, so bleibt der Sitz unbesetzt.
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§ 18 Sperrklausel 
Parteien, die im Wahlgebiet weniger als fünf vom Hundert der abgegebenen Zweitstimmen erhalten haben, werden bei Berechnung und Zuteilung der Sitze nach § 17 nicht berücksichtigt; dies gilt nicht, sofern mindestens ein Bewerber oder eine Bewerberin der Partei nach § 16 einen Sitz im Wahlkreis errungen hat. 

§ 19 Überhangmandate und ihr Ausgleich 
(1) Den Parteien verbleiben die in den Wahlkreisen errungenen Sitze (§ 16) auch dann, wenn sie die nach § 17 ermittelte Anzahl von Sitzen übersteigen (Überhangmandate). 
(2) Im Fall des Absatzes 1 erhöht sich die Anzahl der Sitze um so viele, wie erforderlich sind, um unter Einbeziehung der Überhangmandate die Sitzvertei-lung im Wahlgebiet nach dem Verhältnis der gesamten Zweitstimmenzahl der Parteien im Wahlgebiet zu gewährleisten (Ausgleichsmandate). Das Nähere über die Berechnung bestimmt die Landeswahlordnung. 

§ 20 Nachwahl und Ersatzwahl 
(1) Konnte die Wahl in einzelnen Stimmbezirken nicht durchgeführt werden, so bestimmt der Landeswahlleiter einen Wahltag für eine Nachwahl innerhalb von drei Wochen. Die Nachwahl findet mit demselben Wahlverzeichnis und denselben Wahlvorschlägen wie zur Hauptwahl statt. 
(2) Findet nach § 14 Abs. 5 eine Ersatzwahl im Wahlkreis statt, so bestimmt der Landeswahlleiter den Wahltag. Für die Ersatzwahl werden neue Wahlver-zeichnisse zugrunde gelegt. Das Wahlrecht (§ 1) und die Wählbarkeit (§ 4) richten sich nach dem Tag der Ersatzwahl. Für die Ersatzwahl werden neue Wahlkreisvorschläge eingereicht. Personen, die bereits Mitglied des Abgeordne-tenhauses sind, können nicht aufgestellt werden. 
(3) Bei der Ersatzwahl wird nur mit der Erststimme nach § 16 gewählt. Das Ergebnis der Ersatzwahl hat nur Bedeutung für die Mehrheitswahl im Wahl-kreis. § 19 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung; § 19 Abs. 2 findet keine Anwendung. 

Q 18Sperrklausel
Parteien, die im Wahlgebiet weniger als fiinf vom Hundert der abgegebenenZweitstimmen erhalten haben, werden bei Berechnung und Zuteilung der Sitzenach Q 17 nicht berücksichtigt; dies gilt nicht, sofern mindestens ein Bewerberoder eine Bewerberin der Partei nach Q 16 einen Sitz im Wahlkreis errungen hat.

Q 19Überhangmandate und ihr Ausgleich
(1) Den Parteien verbleiben die in den Wahlkreisen errungenen Sitze (Q 16)auch dann, wenn sie die nach Q 17 ermittelte Anzahl von Sitzen übersteigen(Uberhangmandate).
(2) Im Fall des Absatzes l erhöht sich die Anzahl der Sitze um so Viele, wieerforderlich sind, um unter Einbeziehung der Überhangmandate die Sitzvertei-lung im Wahlgebiet nach dem Verhältnis der gesamten Zweitstimmenzahl derParteien im Wahlgebiet zu gewährleisten (Ausgleichsmandate). Das Nähereüber die Berechnung bestimmt die Landeswahlordnung.

Q 20
Nachwahl und Ersatzwahl

(1) Konnte die Wahl in einzelnen Stimmbezirken nicht durchgefiihrt werden,so bestimmt der Landeswahlleiter einen Wahltag fiir eine Nachwahl innerhalbvon drei Wochen. Die Nachwahl findet mit demselben Wahlverzeichnis unddenselben Wahlvorschlägen wie zur Hauptwahl statt.
(2) Findet nach Q 14 Abs. 5 eine Ersatzwahl im Wahlkreis statt, so bestimmtder Landeswahlleiter den Wahltag. Für die Ersatzwahl werden neue Wahlver-zeichnisse zugrunde gelegt. Das Wahlrecht (Q 1) und die Wählbarkeit (Q 4)richten sich nach dem Tag der Ersatzwahl. Für die Ersatzwahl werden neueWahlkreisvorschläge eingereicht. Personen, die bereits Mitglied des Abgeordne-tenhauses sind, können nicht aufgestellt werden.
(3) Bei der Ersatzwahl wird nur mit der Erststimme nach Q 16 gewählt. DasErgebnis der Ersatzwahl hat nur Bedeutung für die Mehrheitswahl im Wahl-kreis. Q l9 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung; Q l9 Abs. 2 findet keineAnwendung.
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§ 21 Wiederholungswahl 
(1) Wird im Wahlprüfungsverfahren die Wahl ganz oder teilweise für ungül-tig erklärt, so ist sie nach Maßgabe der Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren zu wiederholen. 
(2) Die Wiederholungswahl findet nach denselben Vorschriften, denselben Wahlvorschlägen und, wenn seit der Hauptwahl noch nicht sechs Monate ver-flossen sind, aufgrund desselben Wahlverzeichnisses wie für die Hauptwahl statt, soweit nicht die Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren hinsichtlich der Wahlvorschläge und des Wahlverzeichnisses Abweichungen vorschreibt. Perso-nen, die zwischenzeitlich das Wahlrecht verloren haben, sind aus dem Wahlver-zeichnis, Personen, die zwischenzeitlich die Wählbarkeit verloren haben, sind aus den Wahlvorschlägen zu streichen. 
(3) Die Wiederholungswahl muss spätestens 90 Tage nach der Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren stattfinden. Die Wiederholungswahl unterbleibt, wenn feststeht, dass innerhalb von sechs Monaten eine Neuwahl zum Abgeord-netenhaus stattfinden muss. Den Tag der Wiederholungswahl bestimmt der Lan-deswahlleiter. 
(4) Aufgrund der Wiederholungswahl wird das Wahlergebnis nach den §§ 15 bis 19 neu festgestellt. 

Dritter Abschnitt Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen 
§ 22 Bezirksverordnetenversammlungen 

(1) Die Bezirksverordnetenversammlung jedes Bezirks besteht aus 55 Mit-gliedern, die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl im Höchstzahlverfahren 
(d’Hondt) von den Wahlberechtigten des Bezirks gewählt werden. Ist ein Be-zirkswahlvorschlag erschöpft, so verringert sich die gesetzliche Mitgliederzahl der Bezirksverordnetenversammlung für die Wahlperiode entsprechend; eine Neuverteilung unbesetzter Sitze findet nicht statt. Dies gilt auch im Fall des § 6 Abs. 1 Nr. 6. 

(2) Auf Bezirkswahlvorschläge, für die weniger als drei vom Hundert der Stimmen abgegeben werden, entfallen keine Sitze. 
(3) Wird ein Mitglied des Abgeordnetenhauses in eine Bezirksverordneten-versammlung gewählt, so kann es die Annahme seiner Wahl zur Bezirksverord-netenversammlung erst erklären, wenn es nachweist, dass es seinen Sitz im Abgeordnetenhaus niedergelegt hat. 
 

Q 21Wiederholungswahl
(l) Wird im Wahlprüfilngsverfahren die Wahl ganz oder teilweise für ungül-tig erklärt, so ist sie nach Maßgabe der Entscheidung im Wahlprüfungsverfahrenzu wiederholen.
(2) Die Wiederholungswahl findet nach denselben Vorschriften, denselbenWahlvorschlägen und, wenn seit der Hauptwahl noch nicht sechs Monate ver-

flossen sind, aufgrund desselben Wahlverzeichnisses wie fiir die Hauptwahlstatt, soweit nicht die Entscheidung im Wahlprüfilngsverfahren hinsichtlich derWahlvorschläge und des Wahlverzeichnisses Abweichungen vorschreibt. Perso-nen, die zwischenzeitlich das Wahlrecht verloren haben, sind aus dem Wahlver-zeichnis, Personen, die zwischenzeitlich die Wählbarkeit verloren haben, sindaus den Wahlvorschlägen zu streichen.
(3) Die Wiederholungswahl muss spätestens 90 Tage nach der Entscheidungim Wahlprüfungsverfahren stattfinden. Die Wiederholungswahl unterbleibt,wenn feststeht, dass innerhalb von sechs Monaten eine Neuwahl zum Abgeord-netenhaus stattfinden muss. Den Tag der Wiederholungswahl bestimmt der Lan-deswahlleiter.
(4) Aufgrund der Wiederholungswahl wird das Wahlergebnis nach den ää 15bis l9 neu festgestellt.

Dritter Abschnitt
Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen

5 22Bezirksverordnetenversammlungen
(l) Die Bezirksverordnetenversammlung jedes Bezirks besteht aus 55 Mit-gliedern, die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl im Höchstzahlverfahren(d’Hondt) von den Wahlberechtigten des Bezirks gewählt werden. Ist ein Be-zirkswahlvorschlag erschöpft, so verringert sich die gesetzliche Mitgliederzahlder Bezirksverordnetenversammlung fiir die Wahlperiode entsprechend; eineNeuverteilung unbesetzter Sitze findet nicht statt. Dies gilt auch im Fall des ä 6Abs. l Nr. 6.
(2) Auf Bezirkswahlvorschläge, fiir die weniger als drei vom Hundert derStimmen abgegeben werden, entfallen keine Sitze.
(3) Wird ein Mitglied des Abgeordnetenhauses in eine Bezirksverordneten-versammlung gewählt, so kann es die Annahme seiner Wahl zur Bezirksverord-netenversammlung erst erklären, wenn es nachweist, dass es seinen Sitz imAbgeordnetenhaus niedergelegt hat.
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§ 22a Wahlrecht und Wählbarkeit der Unionsbürger 
Wahlberechtigt und wählbar zu den Bezirksverordnetenversammlungen sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen (Unionsbürger). Die Wählbarkeit entfällt für Unionsbürger auch, wenn sie nach dem Recht ihres Herkunftsstaates infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallent-scheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung das passive Wahlrecht verlo-ren haben. Für die Bewerbung ist dazu eine Erklärung an Eides statt abzugeben. Die Bezirkswahlleiter sind als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Straf-gesetzbuchs befugt, die Erklärung an Eides statt abzunehmen. Sie können ver-langen, dass eine Auskunft der zuständigen Behörde des Herkunftsstaates vorge-legt wird. 

§ 23 Wahlvorschläge 
(1) Bezirkswahlvorschläge können von politischen Parteien und von Wahlbe-rechtigtengemeinschaften (Wählergemeinschaften) eingereicht werden. Wahl-vorschläge von Wählergemeinschaften müssen neben ihrem vollen Namen die 

Bezeichnung „Wählergemeinschaft“ tragen. Parteien, die sich an der letzten Wahl zum Abgeordnetenhaus oder an der letzten Wahl zum Deutschen Bundes-tag in Berlin nicht mit einem eigenen Wahlvorschlag beteiligt haben, müssen spätestens vier Monate vor dem Wahltag zum Nachweis der Parteieigenschaft die in § 10 Abs. 2 vorgesehenen Unterlagen beim Landeswahlleiter einreichen. Wird der Nachweis der Parteieigenschaft nicht geführt, so ist der Wahlvor-schlag, wenn alle Voraussetzungen dafür vorliegen und die Vertrauensperson zustimmt, als Wahlvorschlag einer Wählergemeinschaft zuzulassen. 
(2) Über die Bezirkswahlvorschläge einer Partei oder einer Wählergemein-schaft hat eine Versammlung der Mitglieder geheim abzustimmen, die in dem Bezirk wahlberechtigt sind oder der bezirklichen Gliederung der Partei oder Wählergemeinschaft angehören. An die Stelle der Mitgliederversammlung kann eine Delegiertenversammlung treten, die von den in Satz 1 genannten Mitglie-dern gewählt ist. Die Mitglieder oder Delegierten, die sich unmittelbar an der Aufstellung der Bezirkswahlvorschläge beteiligen, müssen zu diesem Zeitpunkt wahlberechtigt (§ 1) sein. In der Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen. 
(3) In jedem Bezirkswahlvorschlag können sich eine unbeschränkte Anzahl von Personen, mindestens jedoch zwei, in einer erkennbaren Reihenfolge be-werben. Jede Person kann nur in einem Bezirkswahlvorschlag benannt sein. 
(4) Jeder Wahlvorschlag muss persönlich und handschriftlich von mindestens 185 Wahlberechtigten unterzeichnet werden, die am Tage der Unterschrift wahl-berechtigt (§ 1) und im Bezirk mit Hauptwohnung gemeldet sind. Dieses Erfor-

ä 22aWahlrecht und Wählbarkeit der Unionsbürger
Wahlberechtigt und wählbar zu den Bezirksverordnetenversammlungen sindunter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche auch Personen, die dieStaatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen(Unionsbürger). Die Wählbarkeit entfällt für Unionsbürger auch, wenn sie nachdem Recht ihres Herkunftsstaates infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallent-scheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung das passive Wahlrecht verlo-ren haben. Für die Bewerbung ist dazu eine Erklärung an Eides statt abzugeben.Die Bezirkswahlleiter sind als zuständige Behörde im Sinne des ä 156 des Straf-gesetzbuchs befugt, die Erklärung an Eides statt abzunehmen. Sie können ver-langen, dass eine Auskunft der zuständigen Behörde des Herkunftsstaates vorge-legt wird.

ä 23
Wahlvorschläge

(l) Bezirkswahlvorschläge können von politischen Parteien und von Wahlbe-rechtigtengemeinschaften (Wählergemeinschaften) eingereicht werden. Wahl-vorschläge von Wählergemeinschaften müssen neben ihrem vollen Namen dieBezeichnung „Wählergemeinschaft“ tragen. Parteien, die sich an der letztenWahl zum Abgeordnetenhaus oder an der letzten Wahl zum Deutschen Bundes-tag in Berlin nicht mit einem eigenen Wahlvorschlag beteiligt haben, müssenspätestens vier Monate vor dem Wahltag zum Nachweis der Parteieigenschaftdie in 5 10 Abs. 2 vorgesehenen Unterlagen beim Landeswahlleiter einreichen.Wird der Nachweis der Parteieigenschaft nicht geführt, so ist der Wahlvor-schlag, wenn alle Voraussetzungen dafür vorliegen und die Vertrauenspersonzustimmt, als Wahlvorschlag einer Wählergemeinschaft zuzulassen.
(2) Über die Bezirkswahlvorschläge einer Partei oder einer Wählergemein-schaft hat eine Versammlung der Mitglieder geheim abzustimmen, die in demBezirk wahlberechtigt sind oder der bezirklichen Gliederung der Partei oderWählergemeinschaft angehören. An die Stelle der Mitgliederversammlung kanneine Delegiertenversammlung treten, die von den in Satz l genannten Mitglie-dern gewählt ist. Die Mitglieder oder Delegierten, die sich unmittelbar an derAufstellung der Bezirkswahlvorschläge beteiligen, müssen zu diesem Zeitpunktwahlberechtigt (Q l) sein. In der Versammlung müssen sich mindestens dreiMitglieder oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen.
(3) In jedem Bezirkswahlvorschlag können sich eine unbeschränkte Anzahlvon Personen, mindestens jedoch zwei, in einer erkennbaren Reihenfolge be-werben. Jede Person kann nur in einem Bezirkswahlvorschlag benannt sein.
(4) Jeder Wahlvorschlag muss persönlich und handschriftlich von mindestens185 Wahlberechtigten unterzeichnet werden, die am Tage der Unterschrift wahl-berechtigt (Q l) und im Bezirk mit Hauptwohnung gemeldet sind. Dieses Erfor-
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dernis entfällt bei Parteien und Wählergemeinschaften, die aufgrund eigener Wahlvorschläge entweder in der Bezirksverordnetenversammlung oder dem Abgeordnetenhaus von Berlin seit deren letzter Wahl vertreten sind. 
(5) Die Regelungen des § 12 Absatz 5 bis 10 gelten entsprechend.4 

§ 24 Ausscheiden von Bewerbern, Bewerberinnen und Bezirksverordneten 
(1) Erklärt eine gewählte Person nach der Wahl, dass sie die Wahl nicht an-nimmt, gibt sie den nach § 26 Abs. 5 erforderlichen Nachweis nicht oder nicht fristgemäß ab, stirbt sie, verliert sie die Wählbarkeit oder liegt ein Fall des § 26 Abs. 4 vor, so rückt die nächste Person desjenigen Wahlvorschlages nach, auf dem die ausgeschiedene Person aufgestellt war. Das Gleiche gilt, wenn ein Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung stirbt oder aus sonstigen Gründen seinen Sitz verliert (§ 6). 
(2) Bei der Nachfolge bleibt diejenige Person unberücksichtigt, die zur Zeit der Annahme der Wahl nicht mehr Mitglied der Partei oder Wählergemeinschaft ist, die den Wahlvorschlag eingereicht hat, es sei denn, sie hat bei der Aufstel-lung dieser Partei oder Wählergemeinschaft nicht angehört. 

§ 25 Verweisungen 
§ 10 Abs. 4 Satz 2, Abs. 7, 10 und 12, §§ 11, 12 Abs. 2 und 4, §§ 13, 13a, 14 Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 2 und 3, § 17 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 und Abs. 4 Satz 5, § 20 Abs. 1 und § 21 finden entsprechende Anwendung. 

Vierter Abschnitt Bestimmungen über die Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
§ 26 Unvereinbare berufliche Funktionen und Beschränkung der Wählbarkeit 

(1) Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft im Abgeordnetenhaus scheiden fol-gende Personen aus ihrer beruflichen Funktion aus: 
1. unmittelbare Landesbeamte und -beamtinnen mit Dienstbezügen in der Hauptverwaltung und vergleichbare Angestellte des Landes Berlin in der Hauptverwaltung, 
2. Beamte, Beamtinnen und Angestellte beim Abgeordnetenhaus und bei der Stadtverordnetenversammlung, des Rechnungshofs und der Gerichtsverwal-tungen, 
3. Berufsrichter und Berufsrichterinnen, die im Dienst des Landes Berlin ste-hen, 
                                                 4 § 23 Absatz 5 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft (GVBl. 2021 S. 178, 179). 

demis entfällt bei Parteien und Wählergemeinschaften, die aufgrund eigenerWahlvorschläge entweder in der Bezirksverordnetenversammlung oder demAbgeordnetenhaus von Berlin seit deren letzter Wahl vertreten sind.
(5) Die Regelungen des ä 12 Absatz 5 bis 10 gelten entsprechend.4

Q 24Ausscheiden von Bewerbern, Bewerberinnen und Bezirksverordneten
(1) Erklärt eine gewählte Person nach der Wahl, dass sie die Wahl nicht an-nimmt, gibt sie den nach ä 26 Abs. 5 erforderlichen Nachweis nicht oder nichtfristgemäß ab, stirbt sie, verliert sie die Wählbarkeit oder liegt ein Fall des Q 26Abs. 4 vor, so rückt die nächste Person desjenigen Wahlvorschlages nach, aufdem die ausgeschiedene Person aufgestellt war. Das Gleiche gilt, wenn einMitglied der Bezirksverordnetenversammlung stirbt oder aus sonstigen Gründenseinen Sitz verliert (Q 6).
(2) Bei der Nachfolge bleibt diejenige Person unberücksichtigt, die zur Zeitder Annahme der Wahl nicht mehr Mitglied der Partei oder Wählergemeinschaftist, die den Wahlvorschlag eingereicht hat, es sei denn, sie hat bei der Aufstel-lung dieser Partei oder Wählergemeinschaft nicht angehört.

Q 25Verweisungen
ä 10 Abs. 4 Satz 2, Abs. 7, 10 und 12, ää 11,12 Abs. 2 und 4, QQ 13,13a, 14Abs. 1 und 3, ä 15 Abs. 2 und 3, ä 17 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 und Abs. 4 Satz 5,ä 20 Abs. 1 und ä 21 finden entsprechende Anwendung.

Vierter AbschnittBestimmungen über die Angehörigen des öffentlichen Dienstes
5 26Unvereinbare berufliche Funktionen und Beschränkung der Wählbarkeit

(1) Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft im Abgeordnetenhaus scheiden fol-gende Personen aus ihrer beruflichen Funktion aus:
1. unmittelbare Landesbeamte und -beamtinnen mit Dienstbezügen in derHauptverwaltung und vergleichbare Angestellte des Landes Berlin in derHauptverwaltung,
2. Beamte, Beamtinnen und Angestellte beim Abgeordnetenhaus und bei derStadtverordnetenversammlung, des Rechnungshofs und der Gerichtsverwal-tungen,
3. Berufsrichter und Berufsrichterinnen, die im Dienst des Landes Berlin ste-hen,

4 ä 23 Absatz 5 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 202l außer Kraft (GVBl. 2021 S. 178, 179).
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4. der Berliner Datenschutzbeauftragte, Beamte, Beamtinnen und Angestellte des Berliner Datenschutzbeauftragten, 
4a. der oder die Bürger- und Polizeibeauftragte, Beamte, Beamtinnen und   Angestellte des oder der Bürger- und Polizeibeauftragten, 
5. Mitglieder eines Bezirksamtes. 

(2) Mitglieder und deren ständige Stellvertreter eines zur Geschäftsführung berufenen Organs einer der Aufsicht des Landes Berlin unterstehenden Körper-schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts oder eines privatrechtlichen Unternehmens, an dem das Land Berlin oder eine seiner Aufsicht unterstehende Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts maßgeblich beteiligt ist, können nicht zugleich dem Abgeordnetenhaus angehören. Eine maßgebliche Beteiligung ist gegeben bei einer Beteiligung von mehr als einem Viertel der Vermögensanteile oder einer sonstigen Absicherung eines bestimmenden Ein-flusses durch Vertrag, Satzung oder andere verbindliche Regelung. Natürliche Personen nach Satz 1 haben mit der Abgabe der Erklärung über die Annahme ihrer Wahl in das Abgeordnetenhaus den Nachweis zu erbringen, dass sie spä-testens mit Erwerb der Mitgliedschaft einer der Ausübung des Mandats ent-gegenstehenden beruflichen Tätigkeit nicht weiter nachgehen. 
(3) Absatz 1 findet auf hauptberufliche Professoren und Professorinnen keine Anwendung. 
(4) Beamte und Beamtinnen mit Dienstbezügen und vergleichbare Angestellte der Bezirksverwaltung können nicht Mitglieder der Bezirksverordnetenver-sammlung desselben Bezirks sein. Satz 1 gilt nicht für die Mitglieder des Be-zirksamtes für die Übergangszeit von dem Beginn der Wahlperiode bis zum Ablauf ihrer bisherigen Amtszeit, längstens bis zur Ernennung nach ihrer Wie-derwahl in das Bezirksamt desselben Bezirks. Berufsrichter und Berufsrichte-rinnen im Dienste des Landes Berlin, der Berliner Datenschutzbeauftragte, Beamte, Beamtinnen und Angestellte des Berliner Datenschutzbeauftragten sowie als Mitglieder und Prüfer des Rechnungshofs tätige Personen können nicht Mitglieder einer Bezirksverordnetenversammlung sein. 
(5) Die in Absatz 4 aufgeführten Personen haben mit der Abgabe der Erklä-rung über die Annahme ihrer Wahl in die Bezirksverordnetenversammlung den Nachweis zu erbringen, dass sie spätestens mit Erwerb der Mitgliedschaft aus der beruflichen Funktion ausscheiden, die einer Ausübung des Mandats entge-gensteht. 

Fünfter Abschnitt Wahlstatistik, unzulässige Wahlbeeinflussung, Veröffentlichung  von Wahlbefragungen und Tätigkeit in den Wahlorganen 
 

4. der Berliner Datenschutzbeauftragte, Beamte, Beamtinnen und Angestelltedes Berliner Datenschutzbeauftragten,
4a. der oder die Bürger- und Polizeibeauftragte, Beamte, Beamtinnen undAngestellte des oder der Bürger- und Polizeibeauftragten,
5. Mitglieder eines Bezirksamtes.

(2) Mitglieder und deren ständige Stellvertreter eines zur Geschäftsführungberufenen Organs einer der Aufsicht des Landes Berlin unterstehenden Körper-schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts oder eines privatrechtlichenUnternehmens, an dem das Land Berlin oder eine seiner Aufsicht unterstehendeKörperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts maßgeblich beteiligtist, können nicht zugleich dem Abgeordnetenhaus angehören. Eine maßgeblicheBeteiligung ist gegeben bei einer Beteiligung von mehr als einem Viertel derVermögensanteile oder einer sonstigen Absicherung eines bestimmenden Ein-
flusses durch Vertrag, Satzung oder andere verbindliche Regelung. NatürlichePersonen nach Satz l haben mit der Abgabe der Erklärung über die Annahmeihrer Wahl in das Abgeordnetenhaus den Nachweis zu erbringen, dass sie spä-testens mit Erwerb der Mitgliedschaft einer der Ausübung des Mandats ent-gegenstehenden beruflichen Tätigkeit nicht weiter nachgehen.

(3) Absatz l findet auf hauptberufliche Professoren und Professorinnen keineAnwendung.
(4) Beamte und Beamtinnen mit Dienstbezügen und vergleichbare Angestellteder Bezirksverwaltung können nicht Mitglieder der Bezirksverordnetenver-sammlung desselben Bezirks sein. Satz l gilt nicht für die Mitglieder des Be-zirksamtes für die Übergangszeit von dem Beginn der Wahlperiode bis zumAblauf ihrer bisherigen Amtszeit, längstens bis zur Ernennung nach ihrer Wie-derwahl in das Bezirksamt desselben Bezirks. Berufsrichter und Berufsrichte-rinnen im Dienste des Landes Berlin, der Berliner Datenschutzbeauftragte,Beamte, Beamtinnen und Angestellte des Berliner Datenschutzbeauftragtensowie als Mitglieder und Prüfer des Rechnungshofs tätige Personen könnennicht Mitglieder einer Bezirksverordnetenversammlung sein.
(5) Die in Absatz 4 aufgeführten Personen haben mit der Abgabe der Erklä-rung über die Annahme ihrer Wahl in die Bezirksverordnetenversammlung denNachweis zu erbringen, dass sie spätestens mit Erwerb der Mitgliedschaft ausder beruflichen Funktion ausscheiden, die einer Ausübung des Mandats entge-gensteht.

Fünfter Abschnitt
Wahlstatistik, unzulässige Wahlbeeinflussung, Veröffentlichungvon Wahlbefragungen und Tätigkeit in den Wahlorganen
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§ 27 
Wahlstatistik 

Der Landeswahlleiter kann zum Zweck der Wahlstatistik anordnen, dass in einzelnen Stimmbezirken die Stimmzettel nach Geschlechts- und Altersgliede-rung gekennzeichnet werden. Die Stimmabgabe einzelner Personen darf nicht erkennbar werden. 
§ 28 Unzulässige Wahlbeeinflussung 

In den Wahlräumen, in den öffentlich zugänglichen Räumen des Gebäudes, in dem sich die Wahlräume befinden, auf dem Grundstück, zu dem dieses Gebäude gehört und in einem Umkreis von 30 Metern des Zugangs zu dem Grundstück von der Straße ist jede Beeinflussung der Wahlberechtigten durch Wort, Ton, Schrift und Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 
§ 29 Unzulässige Veröffentlichung von Wahlbefragungen 

Die Ergebnisse von Wahlbefragungen, die am Wahltag vorgenommen wer-den, dürfen frühestens nach Schließung aller Wahllokale bekannt gegeben wer-den. 
§ 30 Ehrenämter 

(1) Die Tätigkeit in den Wahlausschüssen und Wahlvorständen und die Pro-tokollführung sind neben- oder ehrenamtlich. Zur Übernahme dieser Ehrenämter sind alle Wahlberechtigten verpflichtet. Hiervon sind ausgenommen: 
1. die Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats, 
2. die Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen und der Bezirksämter, 
3. Geistliche, Ärzte und Ärztinnen, Tierärzte und Tierärztinnen, Apotheker und Apothekerinnen, Entbindungspfleger und Hebammen, 
4. Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, 
5. Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes unmöglich macht, 
6. Personen, die glaubhaft machen, dass sie aus dringenden beruflichen Grün-den, durch Krankheit oder Gebrechen verhindert sind, das Amt ordnungsge-mäß auszuüben. 
7. Personen, die glaubhaft machen, dass sie sich am Sitzungstage des betref-fenden Wahlausschusses oder am Tage der Wahl aus zwingenden Gründen außerhalb des Landes Berlin aufhalten. 
Tritt in den Fällen der Nummern 5 und 6 der Hinderungsgrund nachträglich ein, so ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen und ihr gegenüber 

ä 27
Wahlstatistik

Der Landeswahlleiter kann zum Zweck der Wahlstatistik anordnen, dass ineinzelnen Stimmbezirken die Stimmzettel nach Geschlechts- und Altersgliede-rung gekennzeichnet werden. Die Stimmabgabe einzelner Personen darf nichterkennbar werden.
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Die Ergebnisse von Wahlbefragungen, die am Wahltag vorgenommen wer-den, dürfen frühestens nach Schließung aller Wahllokale bekannt gegeben wer-den.
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(l) Die Tätigkeit in den Wahlausschüssen und Wahlvorständen und die Pro-tokollführung sind neben- oder ehrenamtlich. Zur Ubernahme dieser Ehrenämtersind alle Wahlberechtigten verpflichtet. Hiervon sind ausgenommen:

l. die Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats,
2. die Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen und der Bezirksämter,
3. Geistliche, Ärzte und Ärztinnen, Tierärzte und Tierärztinnen, Apotheker undApothekerinnen, Entbindungspfleger und Hebammen,
4. Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben,
5. Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie dieAusübung des Amtes unmöglich macht,
6. Personen, die glaubhaft machen, dass sie aus dringenden beruflichen Grün-den, durch Krankheit oder Gebrechen verhindert sind, das Amt ordnungsge-mäß auszuüben.
7. Personen, die glaubhaft machen, dass sie sich am Sitzungstage des betref-fenden Wahlausschusses oder am Tage der Wahl aus zwingenden Gründenaußerhalb des Landes Berlin auflialten.
Tritt in den Fällen der Nummern 5 und 6 der Hinderungsgrund nachträglich ein,so ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen und ihr gegenüber
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glaubhaft zu machen; im Falle der Nummer 7 muss der Hinderungsgrund spätes-tens vier Tage vor dem Sitzungstag oder dem Tag der Wahl der zuständigen Behörde mitgeteilt und glaubhaft gemacht werden. 
(2) Die Behörden und sonstigen Stellen des Landes Berlin sind berechtigt und auf Anforderung verpflichtet, den für die Durchführung der Wahlen zuständigen Stellen Angehörige ihrer Verwaltung zu benennen, die zur Tätigkeit in den Wahlvorständen geeignet sind. Die Bezirksämter können auch Wahlberechtigte, die ihren Wohnsitz außerhalb des Bezirks haben, zur Tätigkeit in den Wahlvor-ständen heranziehen. 
(3) Das Bezirksamt ist zur Vorbereitung allgemeiner Wahlen in Berlin befugt, eine Datei von Wahlberechtigten anzulegen, die zur Tätigkeit in den Wahlvor-ständen verpflichtet und geeignet sind. Zu diesem Zweck dürfen folgende Merkmale verarbeitet werden: 

1. Name 
2. Anschrift 
3. Geburtsdatum 
4. Telefon- oder Mobilfunknummer 
5. bisherige Mitwirkung in Wahlvorständen und in welcher Funktion (Vorsit-zender, stellvertretender Vorsitzender, Schriftführer oder stellvertretender Schriftführer, Beisitzer). 

§ 31 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 28 in den dort genannten Gebäuden, Gebäudeteilen oder Berei-chen Wahlbeeinflussung durch Wort, Ton, Schrift oder Bild betreibt oder Unterschriften sammelt, 
2. entgegen § 29 vorsätzlich oder fahrlässig die Ergebnisse von Wahlbefragun-gen vorzeitig bekannt gibt, 
3. entgegen § 30 ein Ehrenamt ablehnt oder sich den Pflichten eines solchen Amtes entzieht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 3 können mit ei-ner Geldbuße bis zu 1 000 Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden. 
(3) Zuständig für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten ist 

1. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 das Bezirksamt, 
2. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 2 der Landeswahlleiter, 
3. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 3, 

a) wenn es sich um die Berufung in den Landeswahlausschuss handelt, die Senatsverwaltung für Inneres, 

glaubhaft zu machen; im Falle der Nummer 7 muss der Hinderungsgrund spätes-tens vier Tage vor dem Sitzungstag oder dem Tag der Wahl der zuständigenBehörde mitgeteilt und glaubhaft gemacht werden.
(2) Die Behörden und sonstigen Stellen des Landes Berlin sind berechtigt undauf Anforderung verpflichtet, den fiir die Durchführung der Wahlen zuständigenStellen Angehörige ihrer Verwaltung zu benennen, die zur Tätigkeit in denWahlvorständen geeignet sind. Die Bezirksämter können auch Wahlberechtigte,die ihren Wohnsitz außerhalb des Bezirks haben, zur Tätigkeit in den Wahlvor-ständen heranziehen.
(3) Das Bezirksamt ist zur Vorbereitung allgemeiner Wahlen in Berlin befugt,eine Datei von Wahlberechtigten anzulegen, die zur Tätigkeit in den Wahlvor-ständen verpflichtet und geeignet sind. Zu diesem Zweck dürfen folgendeMerkmale verarbeitet werden:

l. Name
Anschrift
Geburtsdatum
Telefon- oder Mobilfunknummer
bisherige Mitwirkung in Wahlvorständen und in welcher Funktion (Vorsit-zender, stellvertretender Vorsitzender, Schriftführer oder stellvertretenderSchriftführer, Beisitzer).

.U‘H
ÄE

NP

Q 31Ordnungswidrigkeiten
(l) Ordnungswidrig handelt, wer

l. entgegen Q 28 in den dort genannten Gebäuden, Gebäudeteilen oder Berei-chen Wahlbeeinflussung durch Wort, Ton, Schrift oder Bild betreibt oderUnterschriften sammelt,
2. entgegen Q 29 vorsätzlich oder fahrlässig die Ergebnisse von Wahlbefragun-gen vorzeitig bekannt gibt,
3. entgegen Q 30 ein Ehrenamt ablehnt oder sich den Pflichten eines solchenAmtes entzieht.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz l Nr. l und Nr. 3 können mit ei-ner Geldbuße bis zu l 000 Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz l Nr. 2mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden.
(3) Zuständig für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten ist

l. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz l Nr. l das Bezirksamt,
2. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz l Nr. 2 der Landeswahlleiter,
3. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz l Nr. 3,

a) wenn es sich um die Berufung in den Landeswahlausschuss handelt, dieSenatsverwaltung flir Inneres,
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b) wenn es sich um die Berufung in den Bezirkswahlausschuss oder einen Wahlvorstand handelt, das Bezirksamt, in dessen Bezirk der Wahlaus-schuss oder der Wahlvorstand gebildet ist. 
Sechster Abschnitt Staatliche Mittel für Träger von Wahlvorschlägen 

§ 32 Auszahlung staatlicher Mittel an Parteien 
(1) Die staatlichen Mittel nach dem Parteiengesetz, die vom Land Berlin für die bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus erzielten gültigen Stimmen zu ge-währen sind, werden vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses ausgezahlt. 
(2) Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt des Abgeordnetenhauses zu veranschlagen. 
(3) Der Rechnungshof von Berlin prüft, ob der Präsident des Abgeordneten-hauses die staatlichen Mittel nach den Vorschriften des Parteiengesetzes ausge-zahlt hat. 

§ 32a Festsetzung und Auszahlung staatlicher Mittel für  Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber 
(1) Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, die mindestens zehn vom Hun-dert der im Wahlkreis abgegebenen gültigen Erststimmen erreicht haben, erhal-ten je gültige Stimme 2,56 Euro. Dies gilt auch für eine Nachwahl, Ersatzwahl oder Wiederholungswahl. 
(2) Die Festsetzung und die Auszahlung der staatlichen Mittel sind von der Einzelbewerberin oder dem Einzelbewerber innerhalb von zwei Monaten nach dem ersten Zusammentritt des Abgeordnetenhauses bei dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses schriftlich zu beantragen; danach eingehende Anträge blei-ben unberücksichtigt. Der Antrag kann auf einen Teilbetrag begrenzt werden. Der Betrag wird vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses festgesetzt und aus-gezahlt. 
(3) Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt des Abgeordnetenhauses zu veranschlagen. 
(4) Der Rechnungshof von Berlin prüft, ob der Präsident des Abgeordneten-hauses die staatlichen Mittel nach den Vorschriften der Absätze 1 und 2 festge-setzt und ausgezahlt hat. 
 
 

b) wenn es sich um die Berufung in den Bezirkswahlausschuss oder einenWahlvorstand handelt, das Bezirksamt, in dessen Bezirk der Wahlaus-schuss oder der Wahlvorstand gebildet ist.
Sechster AbschnittStaatliche Mittel für Träger von Wahlvorschlägen

Q 32Auszahlung staatlicher Mittel an Parteien
(l) Die staatlichen Mittel nach dem Parteiengesetz, die vom Land Berlin fürdie bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus erzielten gültigen Stimmen zu ge-währen sind, werden Vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses ausgezahlt.
(2) Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt des Abgeordnetenhauses zuveranschlagen.
(3) Der Rechnungshof von Berlin prüft, ob der Präsident des Abgeordneten-hauses die staatlichen Mittel nach den Vorschriften des Parteiengesetzes ausge-zahlt hat.

Q 32a
Festsetzung und Auszahlung staatlicher Mittel fürEinzelbewerberinnen und Einzelbewerber

(l) Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, die mindestens zehn vom Hun-dert der im Wahlkreis abgegebenen gültigen Erststimmen erreicht haben, erhal-ten je gültige Stimme 2,56 Euro. Dies gilt auch für eine Nachwahl, Ersatzwahloder Wiederholungswahl.
(2) Die Festsetzung und die Auszahlung der staatlichen Mittel sind von derEinzelbewerberin oder dem Einzelbewerber innerhalb von zwei Monaten nachdem ersten Zusammentritt des Abgeordnetenhauses bei dem Präsidenten desAbgeordnetenhauses schriftlich zu beantragen; danach eingehende Anträge blei-ben unberücksichtigt. Der Antrag kann auf einen Teilbetrag begrenzt werden.Der Betrag wird vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses festgesetzt und aus-gezahlt.
(3) Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt des Abgeordnetenhauses zuveranschlagen.
(4) Der Rechnungshof von Berlin prüft, ob der Präsident des Abgeordneten-hauses die staatlichen Mittel nach den Vorschriften der Absätze l und 2 festge-setzt und ausgezahlt hat.
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Siebenter Abschnitt Schlussbestimmungen 
§ 33 Wahltag 

(1) Die Wahlen finden an einem Sonntag oder an einem gesetzlichen Feiertag statt. 
(2) Der Wahltag wird vom Senat festgesetzt. 

§ 34 Durchführungs- und Ausführungsbestimmungen 
(1) Der Senat erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderliche Rechtsverordnung (Landeswahlordnung); in ihr können auch die in diesem Gesetz und in der Wahlordnung bestimmten Fristen und Termine für den Fall einer vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses abge-kürzt werden. 
(2) Die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt die Senatsverwaltung für Inneres. 

§ 355 Erlass von Ausnahmebestimmungen im Falle der außergewöhnlichen Notlage einer Pandemie oder Naturkatastrophe im Jahr 2021 
(1) Sofern die Bundestagswahl 2021 im Falle einer Pandemie oder Naturkata-strophe als reine Briefwahl erfolgt, kann das Abgeordnetenhaus von Berlin unter Gesichtspunkten des Gesundheitsschutzes durch Beschluss feststellen, dass die Stimmabgabe in Wahlräumen nicht möglich ist. 
(2) Sofern die Bundestagswahl 2021 als reine Briefwahl erfolgt und im Falle einer Feststellung nach Absatz 1 kann der Senat durch bis zum 31. Dezember 2021 befristete Rechtsverordnung von diesem Gesetz und der Landeswahlord-nung abweichende Regelungen über die Durchführung der Wahl als reine Briefwahl treffen. 

§ 36 Inkrafttreten 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verord-nungsblatt für Berlin in Kraft. 
(2) § 10 Absatz 13, § 12 Absatz 5 bis 10, § 23 Absatz 5 und § 35 des Landes-wahlgesetzes in der Fassung vom 25. September 1987 (GVBl. S. 2370), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, treten mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft. 

                                                 5 § 35 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft (GVBl. 2021 S. 178, 179). 

Siebenter AbschnittSchlussbestimmungen
Q 33Wahltag

(1) Die Wahlen finden an einem Sonntag oder an einem gesetzlichen Feiertagstatt.
(2) Der Wahltag wird vom Senat festgesetzt.

Q 34
Durchführungs- und Ausführungsbestimmungen

(1) Der Senat erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlicheRechtsverordnung (Landeswahlordnung); in ihr können auch die in diesemGesetz und in der Wahlordnung bestimmten Fristen und Termine für den Falleiner vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses abge-kürzt werden.
(2) Die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriftenerlässt die Senatsverwaltung für Inneres.

Q 355Erlass von Ausnahmebestimmungenim Falle der außergewöhnlichen Notlage einerPandemie oder Naturkatastrophe im Jahr 2021
(1) Sofern die Bundestagswahl 2021 im Falle einer Pandemie oder Naturkata-strophe als reine Briefwahl erfolgt, kann das Abgeordnetenhaus von Berlin unterGesichtspunkten des Gesundheitsschutzes durch Beschluss feststellen, dass dieStimmabgabe in Wahlräumen nicht möglich ist.
(2) Sofern die Bundestagswahl 2021 als reine Briefwahl erfolgt und im Falleeiner Feststellung nach Absatz 1 kann der Senat durch bis zum 31. Dezember2021 befristete Rechtsverordnung von diesem Gesetz und der Landeswahlord-nung abweichende Regelungen über die Durchführung der Wahl als reineBriefwahl treffen.

Q 36Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verord-nungsblatt für Berlin in Kraft.
(2) Q 10 Absatz 13, Q 12 Absatz 5 bis 10, Q 23 Absatz 5 und Q 35 des Landes-wahlgesetzes in der Fassung vom 25. September 1987 (GVBl. S. 2370), daszuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, treten mit Ablaufdes 31. Dezember 2021 außer Kraft.

5 Q 35 tn'tt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft (GVBI. 2021 S. 178, 179).
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